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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

faire Löhne und die Umsetzung der EU-Entgelt-
transparenzrichtlinie – diese Themen beherrschen 
die Personalabteilungen. Vier von fünf Unterneh-
men geben in einer Umfrage von Lurse an, dass 
Pay Equity eine der Top-Herausforderungen in 
ihrer Personalarbeit 2025 ist. Damit verdrängt das 
Thema klassische HR-Themen wie Leadership und 
den Fachkräftemangel von der Spitzenposition.

Das Ergebnis überrascht nicht: Allen Unterneh-
men dürfte klar sein, dass sie keine Zeit verlieren 
dürfen, wollen sie sich gut auf die Anforderungen 
der EU-Richtlinie vorbereiten. 

Damit bei Ihnen alles glatt läuft, haben wir in 
dieser Ausgabe von COMP & BEN praktische Tipps 
zum Thema Entgelttransparenz zusammenge-
stellt: von klaren Entgeltstrukturen über techni-
sche Aspekte bis hin zu Kommunikationsstrate
gien. Zudem blicken wir auf Neues bei Benefits.

Herzliche Grüße aus der Redaktion
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AKTUELLES IN KÜRZE

BRSG II soll zügig umgesetzt werden
Der Regierungsentwurf zum Zweiten Betriebsren-
tenstärkungsgesetz (BRSG II) liegt seit Anfang Sep-
tember vor. Mit der Umsetzung soll es nun schnell 
weitergehen: Im Oktober gibt es die erste Lesung 
im Bundestag, Anfang November eine Anhörung im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales. Für den 7.  No-
vember ist eine weitere Lesung im Bundestag und 
die Verabschiedung geplant. 

Experten sehen nur wenige Veränderungen im 
neuen Regierungsentwurf gegenüber dem bisheri-
gen Referentenentwurf. Positiv bewerten sie, dass 
es, anders als im Referentenentwurf, zu einer Eva-
luierung der Maßnahmen kommen soll. Dabei soll 
untersucht werden, ob die Verbreitung der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) aufgrund der Öffnung 
von Sozialpartnermodellen gestiegen ist. 

Die verbesserte Förderung von Niedrigverdie-
nenden soll auch nach dem Regierungsentwurf erst 
ab 2027 kommen, was Experten bemängeln. Bisher 
gilt: Die Förderung erhalten nur Arbeitnehmer mit 
einem Einkommen von maximal 2575 Euro pro Mo-
nat. Diese Grenze ist fix und führt regelmäßig dazu, 
dass Arbeitnehmer bei Gehaltserhöhungen aus der 
Förderung herausfallen. Eine dynamische Grenze – 
drei Prozent der Beitragsbemessungsgrenze – ist 
erst ab dem Jahr 2027 vorgesehen. Die Hoffnung 
war, dass der Regierungsentwurf diese Frist nach 
vorne zieht.� ◀

BAV: Trend zu eigenständiger Risikoabsicherung
In der bAV zeichnet sich ein neuer Trend ab: Im-
mer mehr Unternehmen setzen auf eigenständige 
Risikoabsicherungspläne für den Fall von Tod oder 
Invalidität. Das heißt, diese beiden Risikoleistungen 
sind nicht mehr in den Altersversorgungsplänen in-
tegriert, sondern werden davon abgekoppelt. Das 
gab mehr als ein Viertel der Unternehmen an, die für 
den Funk bKV-Atlas 2025 befragt wurden. Vor allem 
in Branchen mit gehobenem Gehaltsniveau sind 
diese Modelle als Bestandteil der Benefits verbrei-
tet. Durch die Abkopplung der Leistungen können 
im Schadenfall die Einkommensverluste der Mitar-
beitenden besser aufgefangen werden. Das ist wich-
tig, da die gesetzlichen Leistungen im Todes- und 
Invaliditätsfall unzureichend sind. Zudem erhöht 
die Abkopplung die Attraktivität der bAV. 

In den untersuchten Risikoabsicherungsplänen 
wird grundsätzlich ein Todesfallkapital zugesagt. 
Mehr als die Hälfte der Versorgungen enthält zudem 
Leistungen für den Fall der Invalidität, entweder als 
Rente oder als Kapitalleistung. Häufig werden ein 
Todesfallkapital in Höhe des zweifachen Jahres
gehalts und Invaliditätsleistungen in Höhe von etwa 
40 Prozent des Gehalts zugesagt. Die Rückdeckung 
der Pläne erfolgt in der Regel über kollektive Biome-
trieversicherungen. Sie ermöglichen einen Zugang 
zum Versicherungsschutz ohne Gesundheitsprü-
fung.� ◀ 

Abwärtstrend bei Gehaltserhöhungsbudgets
Unternehmen senken kontinuierlich ihre Bud-
gets für Gehaltserhöhungen. Das belegt die Studie 
„Trends in der Vergütung und HR 2025/26“ von Lurse, 
einem Anbieter von HR- und bAV-Lösungen. Für die 
Studie hat der Dienstleister 225 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen nach Entwicklungen in der 
Vergütungspolitik befragt. 
Während die befragten Unternehmen 2023 noch 
durchschnittlich 4,4 Prozent für Gehaltserhöhun-
gen realisiert haben, sank dieser Wert 2024 auf 3,9 
Prozent und 2025 sogar auf 3,3 Prozent. Im kom-
menden Jahr wollen die Unternehmen ihre Budgets 
weiter reduzieren, und zwar auf 3,1 Prozent. Etwa 
ein Drittel (30 Prozent) der befragten Unternehmen 
gab an, das Budget bewusst gekürzt zu haben, etwa 
zwei Drittel begründen die Kürzungen mit der ange-
spannten wirtschaftlichen Lage. 

Ein Blick auf verschiedene Branchen zeigt deut-
liche Unterschiede bei den Gehaltserhöhungen: 
Am höchsten fallen die Erhöhungsbudgets in der 
Chemie-, Pharma- und Mineralölverarbeitungsbran-
che (4,0 Prozent) aus, am niedrigsten in der Auto
mobilbranche (2,4 Prozent). Für 2026 planen diese 
Unternehmen mit einer Steigerung um 0,5 Prozent-
punkte jedoch wieder etwas großzügiger. Neben der 
Kfz-Branche plant nur die Elektrotechnik- und Halb-
leiterbranche eine Steigerung der Budgets im Jahr 
2026 (0,7 Prozentpunkte).� ◀

Ausgabe 5 //  Oktober 2025

3  //  Kompakt

https://www.lurse.de/news/pressemitteilung/verguetungstrends-unter-der-lupe/
https://www.lurse.de/news/pressemitteilung/verguetungstrends-unter-der-lupe/
https://www.personalwirtschaft.de/themen/comp-ben/


4 // COMP & BEN // Ausgabe 5 // Oktober 2025	 ANZEIGE

12. - 13. November 2025
RheinMain CongressCenter, 
Wiesbaden

Menschen verbinden, Zukunft gestalten 

Dr. Saba Kascha
CHRO
Canon

Dr. Frank Kohls
Vorstandsmitglied und 
Arbeitsdirektor IBM

Inken Gallner
Präsidentin
Bundesarbeitsgericht

Margit Lehwalder
CHRO
Union Investment

Dirk Schulte
Personalvorstand
ThyssenKrupp Steel 
Europe

Andreas Krause
Referent Qualifi zierungskonzeption
DB Jobservice GmbH

Prof. Dr. Holger Schmidt
Digital Economist und 
Redaktionsleiter Verticals 
und Newsletter
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Carsten Maschmeyer
Geschäftsführer
Maschmeyer Group

Freuen Sie sich unter anderem auf:

Veranstalter

Partner

Mitveranstalter

HauptmedienpartnerAussteller

Award Partner

DHRS_Anzeige-2025.indd   3DHRS_Anzeige-2025.indd   3 30.09.2025   14:06:3830.09.2025   14:06:38

https://www.personalwirtschaft.de/events/hr-summit/


LIEBLINGSBENEFITS:  
WELCHE ZUSATZLEISTUNGEN KOMMEN BEI IHNEN GUT AN?
Betriebliche Altersversorgung, Tankgutschein, Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder doch lieber ein Obstkorb –  
wir haben Personalerinnen und Personaler nach ihren Lieblingsbenefits gefragt.

Von Kirstin Gründel

Viele Unternehmen bieten Benefits an, um Talente 
zu gewinnen und zu binden. Doch oft fehlt eine 
klare Strategie oder auch das Wissen, was sich die 
Talente wirklich wünschen. 
Das zeigt auch die Studie „Lost in the German em-
ployee benefits jungle?“, für die die Unternehmens-
beratung Roland Berger mehr als 1700 Personalver-
antwortliche befragt hat. Demnach evaluieren viele 
Unternehmen den Nutzen ihrer Benefits nicht oder 
nicht ausreichend: Rund drei Viertel (72 Prozent) der 
befragten Personalleiter wünschen sich mehr Ein-
blick, wenn es um die Leistungen und ihre Wirkun-
gen auf Mitarbeitende geht. 

Auch kennen viele die Regularien nicht, die für 
Benefits gelten. So finden es vier von fünf Personal-
leitern (82 Prozent) schwierig, sich im Dschungel 
der Benefitanbieter zurechtzufinden. Jeder vierte 
(27 Prozent) kennt die Freibeträge für Gesundheits-
förderung nicht. 15 Prozent kennen keine Entgelt-
umwandlung. Dabei kann gerade eine attraktive 
betriebliche Altersversorgung (bAV) für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer Vorteile bringen. 
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Zusatzurlaub für private Bahnreisen ist ein noch wenig verbreiteter Benefit. 

▶
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Andere haben den Durchblick und wissen genau, 
welche Benefits bei den Mitarbeitenden besonders 
gefragt sind. Wir nennen einige Beispiele. 

bAV als strategischer Hebel
Eine gut konzipierte betriebliche Altersvorsorge 
bietet nachhaltig finanzielle Vorteile und kann ein 
starkes Instrument im Wettbewerb um Mitarbei-
tende sein. Davon ist Dr. Carolin Weckbecker, Vice 
President Global Pensions bei der Commerzbank, 
überzeugt. „Das meistgenannte Benefit laut der 

Bewertungsplattform kununu ist die betriebliche 
Altersversorgung und gleichzeitig auch mein per-
sönliches Lieblingsbenefit bei der Commerzbank“, 
sagt sie. Unternehmen sind durch das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz ohnehin verpflichtet, einen 
Zuschuss zu leisten, wenn Mitarbeitende Teile ihres 
Gehalts für die Altersvorsorge verwenden. 

Die Bankmitarbeitenden schätzen laut Weck
becker an der bAV besonders die finanzielle Arbeit-
geberbeteiligung zum Aufbau einer zusätzlichen 
Altersversorgung. „Dies wird als Zeichen gesehen, 
dass sich die Commerzbank um die langfristige 
finanzielle Sicherheit der Mitarbeitenden kümmert“, 
so Weckbecker. Zusätzlich seien die steuer- und so-
zialversicherungsrechtlichen Förderungen für die 
Mitarbeitenden bei einer bAV interessant, denn der 
Eigenbeitrag wird aus dem Bruttogehalt abgeführt. 

Laut Weckbecker zahlt die bAV auf die Attraktivi-
tät als Arbeitgeber ein, denn „sie ist die werthaltigste 
Zusatzleistung und damit ein gutes Instrument im 
Wettbewerb um Fachkräfte. Sie stärkt die Mitarbei-
terbindung, denn Mitarbeitende schätzen Arbeit
geber, die in ihre finanzielle Zukunft investieren, 
und bleiben länger im Unternehmen“, urteilt Weck
becker.

Die Vergütungschefin gibt allerdings auch zu be-
denken, dass die Kommunikation zur bAV für den 
Arbeitgeber zeitintensiv ist: „Das ist kein Nachteil, 
sondern eine Herausforderung für uns.“ Der Bank 
sei es wichtig, dass die Mitarbeitenden diesen Be-
nefit wertschätzen. Ziel der Kommunikation sei da-
her, bei den Mitarbeitenden „Unsicherheiten rund 
um das Thema Altersvorsorge abzubauen und den 

Mehrwert der Renten- oder Kapitalzahlungen in Zu-
kunft zu untermauern, denn die bAV verspricht ei-
nen zukünftigen Nutzen und konkurriert daher mit 
dem Gegenwartskonsum“. Weckbecker empfiehlt, 
dass sich Arbeitgeber bei der Neueinführung eines 
Altersversorgungskonzepts eng mit den Arbeitneh-
mervertretern austauschen. 

Zusatzurlaub – passend zum Unternehmen
Einen ganz anderen Benefit bietet das gemeinnüt-
zige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene an: „Bei 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der 
Zusatzurlaub für Bahnreisen besonders beliebt“, 
erzählt Geschäftsführer Dirk Flege. Zusatzurlaub be-
deutet: Wer mit dem Zug statt mit dem Flugzeug in 
den Urlaub reist, erhält – abhängig von der Entfer-
nung – zwei bis vier zusätzliche Urlaubstage.

„Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter machen nun auch sehr lange Reisen mit dem 
Zug, bei denen sie vorher aus Zeitgründen eher das 
Flugzeug genommen hätten, etwa von Berlin ▶

Unser Magazin, die Personalwirtschaft, hat ein neues Design und 

eine neue Ausrichtung. Damit ermöglichen wir einen 360°-Blick auf 

HR. Ab sofort finden Sie im neuen Magazin unter anderem die Rubrik 

„Compensation & Legal“. Darin informieren wir Sie über relevante 

Neuerungen und Trends unter anderem im Bereich Vergütung und 

bAV. Schauen Sie gern mal rein! 

Info

„Die bAV ist die wert-
haltigste Zusatzleistung 
und damit ein gutes 
Instrument im Wett
bewerb um Fachkräfte.“ 

Dr. Carolin Weckbecker, 
Vice President Global 
Pensions,  
Commerzbank AG
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„Bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern 
ist der Zusatzurlaub für 
Bahnreisen besonders be-
liebt. Die Mitarbeiter sind 
happy, und gleichzeitig 
leisten sie einen Beitrag 
zum Umweltschutz.“ 

Dirk Flege, Geschäftsfüh-
rer, Allianz pro Schiene 
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nach Sizilien, Stockholm oder London.“ Früher sei-
en Mitarbeitende häufig mit dem Flugzeug verreist, 
um nicht Urlaubstage verwenden zu müssen, wenn 
die An- und Abreise mit dem Zug länger dauert als 
mit dem Flugzeug. „Zusätzliche Urlaubstage sind da 
natürlich ein prima Anreiz, sich für die klimafreund-
liche Reise mit der Bahn zu entscheiden, ohne Erho-
lungszeit zu verlieren.“

Flege bedauert, dass dieser Benefit bislang kaum 
verbreitet ist. „Zu uns als Bündnis für den Schienen-
verkehr passt das als Benefit natürlich ganz beson-
ders gut, denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fahren – wenig überraschend – gern mit der 
Bahn.“ Die Kosten, insbesondere der Verzicht von 
Mitarbeitenden auf ihre Kollegen während des Zu-
satzurlaubs, nimmt das Unternehmen in Kauf: „Für 
uns überwiegen eindeutig die Vorteile: Die Mitarbei-
ter sind happy, und gleichzeitig leisten sie einen Bei-
trag zum Umweltschutz“, so Flege.

Flexibles Arbeiten erfordert viele Gespräche
Der Finanz- und Versicherungsdienstleister ALH 
Gruppe nennt als sein „Lieblingsbenefit“ die Be-
triebsvereinbarung „FlexWork“, die die Tätigkeit der 
Mitarbeitenden im Homeoffice beziehungsweise im 
Büro regelt. Im Rahmen dieser Vereinbarung kön-
nen die Mitarbeitenden ihren Arbeitsalltag nach ih-
ren Bedürfnissen flexibel gestalten und dabei – un-
ter Berücksichtigung betrieblicher Belange – bis zu 
80 Prozent ihrer monatlichen Arbeitszeit im Home-
office verbringen. „So erleichtern wir ihnen die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben“, sagt Recrui-
ter Aleksandar Tomic. Diese Vereinbarung zähle zu 
den flexibelsten Vereinbarungen in der Branche.

Flexible Arbeitszeit wünschen sich nach der EY 
Jobstudie viele Talente (siehe Grafik). Dieser Benefit 
wurde in der Befragung für die Studie am häufigs-
ten genannt, und zwar von 62 Prozent der Befrag-
ten. Das flexible Arbeitsmodell der ALH zahlt nach 

Unternehmensangaben nicht nur auf die Mitarbei-
tendenzufriedenheit ein, sondern es ermögliche 
bei der Besetzung von Stellen auch einen größeren 
geografischen Radius. Allerdings stellt Tomic fest, 
dass der Prozess, mit allen Mitarbeitenden ein in-
dividuelles Modell zu finden, zeitaufwendig ist: „Die 
Führung von Mitarbeitenden ist durch die hybride-
re Arbeitswelt herausfordernder geworden. Unsere 
Führungskräfte stimmen mit jedem ihrer Mitarbei-
tenden eine individuelle FlexWork-Vereinbarung ab. 
Dann liegt es in ihrer Verantwortung, die Umsetzung 
dieser Vereinbarung in der Praxis zu bewerten und 
bei Bedarf in Abstimmung mit den Mitarbeitenden 
anzupassen.“� ◀

„Im Rahmen der 
FlexWork-Vereinbarung 
können unsere Mitarbei-
tenden ihren Arbeitsalltag 
ganz nach ihren Bedürf-
nissen so flexibel wie 
möglich gestalten.“

Aleksandar Tomic, 
Recruiter, ALH Gruppe 
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Welche Benefits sollte ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden anbieten?

Quelle: EY Jobstudie 2025

Flexible Arbeitszeit (wie Teilzeit, Gleitzeit, Viertagewoche)	 62%

Überstundenkompensation (zeitlich oder finanziell) 	 57%

Weiterbildungsmöglichkeiten 	 52%

Flexibler Arbeitsort (Homeoffice, Arbeiten aus dem Ausland)	 42%

Gesundheitsförderung, Gesundheitsleistungen 	 41%

Kostenfreie oder bezuschusste Snacks und Getränke im Büro	 28%

Mitarbeitendenangebote und -rabatte bei Dienstleistern und Shops 	 27%

Betreuungsangebote für Kinder, Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen	 22%

Fahrradleasing	 22%

Dienstwagen	 19%

Kirstin Gründel, 
Redakteurin, 
Personalwirtschaft und Projektleiterin COMP&BEN 
 
 
kirstin.gruendel@faz-bm.de 
www.personalwirtschaft.de
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FAIR PAY: WIE BENEFITS DIE GEHALTSLOGIK UMKREMPELN
Gehaltstransparenz: Warum 4200 Euro mehr wert sein können als 4700 Euro und was Vergütungsexperten wissen sollten.

Von Eldo Hell

Was ist ein faires Gehalt? Diese Frage wird ab Juni 
2026 radikal neu beantwortet, wenn die EU-Ent-
gelttransparenzrichtlinie in nationales Recht um-
gewandelt sein muss. Die neuen Regelungen zwin-
gen Unternehmen zur vollständigen Offenlegung 
ihrer Vergütungsstrukturen – und lösen damit eine 
Revolution aus, die weit über bloße Zahlen hin-
ausgeht. 
Während der Gesetzgeber auf Transparenz beim 
Bruttogehalt pocht, haben findige Unternehmen 
längst entdeckt: Mit steuerfreien Benefits lässt sich 
eine Win-win-Situation schaffen, die die traditio-
nelle Gehaltslogik auf den Kopf stellt. Ein Paradox 
entsteht: Mehr Transparenz führt zu komplexeren 
Vergütungsmodellen.

Was die EU-Entgelttransparenzrichtlinie verlangt
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist mehr als 
nur ein weiterer bürokratischer Akt aus Brüssel. Sie 
markiert einen Paradigmenwechsel in der euro-
päischen Vergütungspolitik. Die Kernforderungen 
der Richtlinie sind weitreichend: Nach Artikel 5 der 
Richtlinie müssen Arbeitgeber Stellenbewerbern In-
formationen über das Einstiegsentgelt oder dessen 
Spanne für die betreffende Stelle bereitstellen – 
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Mehr Netto vom Brutto: Wie Unternehmen mit Benefits die Entgelttransparenzrichtlinie für sich nutzen können.
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entweder in der Stellenausschreibung oder vor dem 
Vorstellungsgespräch. Diese Informationen müssen 
auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien 
beruhen.

Alle Arbeitnehmer erhalten unabhängig von der 
Unternehmensgröße ein Auskunftsrecht über die 
durchschnittlichen Entgelthöhen ihrer Vergleichs-
gruppe. Die bisherige Beschränkung des deutschen 
Entgelttransparenzgesetzes auf Unternehmen ab 
200 Beschäftigten entfällt damit. Unternehmen ab 
100 Beschäftigten müssen künftig regelmäßig über 
geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede berich-
ten. Bei einem ungerechtfertigten Entgeltgefälle von 
mindestens fünf Prozent sind gemeinsame Entgelt-
bewertungen mit den Arbeitnehmervertretungen 
durchzuführen.

Die Beweislast verschiebt sich zugunsten der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Können diese 
Tatsachen glaubhaft darlegen, die eine Entgeltdis-
kriminierung vermuten lassen, muss der Arbeitgeber 
nachweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt. 
Die Mitgliedstaaten müssen gemäß der Richtlinie 
„wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen“ einführen, die auch Geldbußen umfas-
sen, für den Fall, dass ein nicht erklärbarer Pay-Gap 
vorliegt.

Das Dilemma: Was zählt zum Entgelt?
Hier beginnt die Komplexität: Die Richtlinie fasst den 
Entgeltbegriff, der sich am Europarecht orientiert, 
weit. Nach ständiger Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs umfasst „Entgelt“ sämtliche 
gegenwärtigen oder künftigen Vergütungen, die der 

Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aufgrund 
des Dienstverhältnisses vom Arbeitgeber erhält.

Doch was bedeutet das für die Praxis? Muss ein 
Unternehmen in der Stellenausschreibung nur das 
Grundgehalt nennen oder auch mögliche Benefits? 
Die Richtlinie selbst spricht von „Einstiegsentgelt“, 
ohne dies näher zu definieren. Expertinnen und 
Experten gehen davon aus, dass zunächst nur das 
Grundgehalt anzugeben ist – schließlich werden 
individuelle Benefits oft erst im Gespräch verhan-
delt.

Genau hier entsteht eine Lücke, die Unter-
nehmen strategisch nutzen können: Wer nur das 
Bruttogehalt ausschreibt, unterschlägt möglicher-
weise den wahren Wert einer Position. Ein Unter-
nehmen mit niedrigerem Grundgehalt, aber einem 
attraktiven Benefitpaket könnte im ersten Moment 
weniger attraktiv erscheinen, obwohl es faktisch 
mehr bietet.

32 Prozent der Arbeitnehmer würden 
für ein besseres Benefitpaket den Job 
wechseln – sofern sie keine Gehalts-
einbußen haben.

Wann 4200 Euro mehr wert sind als 4700 Euro
Dieses Phänomen lässt sich in einer – scheinbar 
paradoxen – Rechnung darstellen (siehe Grafik auf 
der folgenden Seite). Diese Rechnung ist keine Zah-
lenspielerei, sondern Realität im deutschen Steuer-
recht:

Szenario A: Klassisches Gehalt 
Bei 4700 Euro brutto bleiben in Steuerklasse eins et-
wa 2917 Euro netto.

Szenario B: Gehalt plus Benefits 
Bei 4200 Euro brutto bleiben 2709 Euro netto. Zu-
sätzlich gewährt der Arbeitgeber:
•	 50 Euro monatlich als steuerfreien Sachbezug 

(regional gebundene Gutscheinkarte),
•	 112,50 Euro Essenszuschuss (steuerfreie digita-

le Essensmarken),
•	 50 Euro Internetkostenzuschuss (pauschal ver-

steuert vom Arbeitgeber),
•	 55,10 Euro Zuschuss zum Jobticket (steuerfreie 

Übernahme des Deutschlandtickets),
•	 30,33 Euro Erholungsbeihilfe (anteilig gerech-

net für eine jährliche Zahlung von 364 Euro als 
Familie – pauschal versteuert).

Diese Zuschüsse ergeben rund 297 Euro monatlich 
an Benefits. Sie kommen komplett steuerfrei bei 
den Arbeitnehmenden an. 

Kommen wir zurück zu unserem Beispiel: Bei 
4.200 Euro brutto bleiben zunächst 2709 Euro net-
to. Zusammen mit den 297 Euro Benefits erhält der 
Mitarbeitende 3006 Euro netto – faktisch also mehr 
als bei der um 500 Euro höheren Bruttovergütung 
(2917 Euro).

Die Rechnung für den Arbeitgeber ist noch 
eindrucksvoller: Um 50 Euro netto mehr Gehalt 
zu zahlen, entstehen Kosten in Höhe von fast 100 
Euro. Das liegt an der Abgabenlast, die durch-
schnittlich 48 Prozent beträgt (Arbeitgeber- und ▶
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Arbeitnehmeranteil). Hier zeigt sich der Vorteil des 
Sachbezugs: Gewährt der Arbeitgeber einen Sach-
bezug in Höhe von 50 Euro, kostet dieser tatsächlich 
auch nur 50 Euro.

Der rechtliche Rahmen macht es möglich
Das deutsche Steuerrecht bietet seit Jahren die-
se Möglichkeiten. Schon seit 2022 liegt die Sach
bezugsfreigrenze bei 50 Euro monatlich. Doch die 
Regeln sind komplex: Die Grenze ist keine Pauscha-
le, sondern eine Freigrenze. Wird sie um einen Cent 
überschritten, wird der gesamte Betrag steuerpflich-
tig.

Gutscheine müssen die Vorgaben des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes erfüllen. Sie dürfen nur 
bei bestimmten Akzeptanzstellen oder in einer be-
stimmten Region einlösbar und nicht in Bargeld 
umwandelbar sein. Diese Benefits müssen zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden, eine reine Gehaltsumwandlung ist 
nicht möglich.

Neben dem 50-Euro-Sachbezug existieren wei-
tere steuerfreie oder steuerbegünstigte Leistungen: 
Jobticket, betriebliche Altersvorsorge (bAV), Ge-
sundheitsförderung bis 600 Euro jährlich, Kinder-
gartenzuschüsse oder auch das Dienstradleasing.

Der Markt zeigt: Benefits sind neuer Standard
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut 
der „Benefits und Wellbeing Studie Deutschland“ 
von Mercer würden 32 Prozent der Arbeitnehmer für 
ein besseres Benefitpaket den Job wechseln – so-
fern sie keine Gehaltseinbußen haben. Bei den un-

ter 35-Jährigen sind sogar mehr als 60 Prozent be-
reit, für attraktive Benefits auf Gehalt zu verzichten.

Auch die Stepstone-Studie „Attracting Talent 
2024“ belegt: 47 Prozent der Wechselwilligen be-
ziehen Corporate Benefits in ihre Jobentscheidung 

ein. 86 Prozent der Jobsuchenden haben ein besse-
res Bild vom Unternehmen, wenn dieses konkrete 
Gehaltsangaben macht. Besonders gefragt sind Be-
nefits rund um Mobilität, gefolgt von der betriebli-
chen Altersversorgung. 

Rechenbeispiel: Gehaltserhöhung versus Benefits  
(Benefits bieten Arbeitnehmern oft einen höheren Mehrwert als eine Gehaltserhöhung)

Quelle: Belonio

▶
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Eldo Hell, 
Redakteur und Benefitsexperte, 
Belonio 
 
 
eldo@belonio.de 
www.belonio.de

 
©

Be
lo

ni
o

Strategische Chance: Transparenz neu denken
Unternehmen stehen vor der Wahl: Sie können die 
Transparenzpflichten als lästige Pflicht sehen oder 
als Chance zur Neupositionierung.
Drei Strategien kristallisieren sich dabei heraus:
1.	 Das Total-Compensation-Statement: Unterneh-

men erstellen Übersichten, die den jährlichen 
Gesamtwert aller Leistungen transparent ma-
chen. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit 
3500 Euro Grundgehalt sieht somit schwarz auf 
weiß: Mit Benefits, bAV-Zuschuss und anderen 
Leistungen liegt der Gesamtwert bei 4800 Euro.

2.	 Das flexible Benefitbudget: Statt starrer Vorga-
ben erhalten Mitarbeitende ein Budget, das sie 
nach ihren persönlichen Präferenzen nutzen 
können. Der Familienvater wählt beispielsweise 
den Kindergartenzuschuss, die junge Kollegin 
das Abonnement für das Fitnessstudio.

3.	 Die proaktive Transparenz: Kluge Unterneh-
men nennen bereits in Stellenausschreibungen 
nicht nur das Gehalt, sondern den Gesamtwert 
der Position. Als Beispiel: Grundgehalt 3800 bis 
4200 Euro plus Benefitpaket im Wert von monat-
lich bis zu 300 Euro.

Wird Vergütung komplexer, aber auch fairer?
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie wird ihr Ziel 
teilweise verfehlen, wenn die nationale Gesetzge-
bung nur auf Bruttogehälter schaut. Denn die wahre 
Vergütung von Mitarbeitenden setzt sich aus vielen 
Bausteinen zusammen. 

Erste Unternehmen fordern daher bereits eine 
Erweiterung der Transparenzpflichten auf den Total 

Compensation Value. Gleichzeitig entstehen neue 
Herausforderungen: Wie vergleicht man eine Posi-
tion mit hohem Grundgehalt mit einer Position mit 
niedrigerem Gehalt, aber besserem Benefitpaket? 
Wie verhindert man, dass die Komplexität Intrans-
parenz schafft?

Die Antworten werden nicht in technischen Lö-
sungen liegen, sondern in einem Kulturwandel: Un-
ternehmen müssen lernen, Vergütung ganzheitlich 
zu denken und zu kommunizieren. Beschäftigte 
müssen verstehen, dass der Wert einer Stelle sich 
nicht in einer einzigen Zahl ausdrücken lässt. Zu-
dem müssen beide Seiten akzeptieren, dass Fair-
ness nicht Gleichheit bedeutet, sondern die Mög-
lichkeit, individuelle Präferenzen in der Vergütung 
zu berücksichtigen.

Fazit: Die Revolution hat begonnen
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist der Start-
schuss für eine Neuordnung der Vergütungsland-
schaft. Unternehmen, die jetzt clever agieren, 
können aus der Transparenzpflicht einen Wett
bewerbsvorteil ziehen. Sie nutzen steuerfreie 
Benefits, um mehr Nettogehalt vom Bruttogehalt 
zu generieren, und sie kommunizieren den wahren 
Wert ihrer Positionen.

Für Arbeitnehmer bedeutet das: Das Brutto-
gehalt allein sagt immer weniger aus. Wer bei 
Gehaltsverhandlungen nur auf diese eine Zahl 
schaut, verschenkt bares Geld. Die neue Vergü-
tungsformel lautet: Grundgehalt plus Zusatzleistun-
gen minus Steuern ergibt den tatsächlichen Wert 
der Vergütung.

Die Transparenz, die der Gesetzgeber fordert, 
wird paradoxerweise zu mehr Komplexität füh-
ren. Doch diese Komplexität ist keine Schwäche 
des Systems, sie ist seine Stärke, denn sie ermög-
licht individuellere, fairere und steueroptimierte 
Vergütungsmodelle, von denen alle profitieren: 
Unternehmen sparen Lohnnebenkosten, Mitarbei-
tende erhalten mehr Netto, und der Staat erreicht 
sein Ziel der Entgeltgleichheit – nur eben anders als 
gedacht.� ◀
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TRANSPARENTE GEHÄLTER:  
HERAUSFORDERUNG ODER CHANCE?
Mehr Fairness, die Stärkung der Arbeitgebermarke und die Bindung von Mitarbeitenden – das sind nur einige der Vorteile, die Entgelttransparenz 
mit sich bringen kann.

Von Florian Frank

Kaum ein HR-Thema bewegt deutsche Unterneh-
men derzeit so stark wie die EU-Entgelttranspa-
renzrichtlinie. Ziel ist mehr Lohngerechtigkeit. Die 
Umsetzung allerdings könnte für viele zum büro-
kratischen Kraftakt werden.
Bereits heute suchen zahlreiche Unternehmen den 
Austausch mit Politik und Wissenschaft. Im Auftrag 
mehrerer Arbeitgeber hat WTW eine Stellungnahme 
für die vom Bundesarbeitsministerium eingesetzte 
„Kommission zur bürokratiearmen Umsetzung der 
EU-Entgelttransparenzrichtlinie“ erstellt. Der Fokus: 
Die Vorgaben sollen Wirkung entfalten, ohne dass 
Bürokratie zum Selbstzweck wird.

Wie anspruchsvoll die Umsetzung tatsächlich ist, 
zeigt der aktuelle „WTW Pay Transparency Survey 
2025“. Er macht deutlich: Der regulatorische Druck 
steigt, und viele Organisationen haben noch erheb-
lichen Nachholbedarf.

Vier von fünf deutschen Unternehmen sehen das 
und nennen die EU-Vorgaben als zentralen Auslö-
ser ihrer Kommunikation zum Thema Vergütung. 
Gleichzeitig nennen sie im Durchschnitt zwei 
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Mehr Transparenz bei den Gehältern soll die EU-Entgelttransparenzrichtlinie brin-
gen. Was sie wirklich bewirkt, darin sind sich Expertinnen und Experten uneinig. ▶
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zusätzliche Treiber, zumeist Mitarbeitererwartun-
gen, die ESG-/DEI-Agenda oder den Wettbewerb um 
Talente. Das verdeutlicht: Transparenz ist nicht nur 
eine Compliance-Frage, sondern sie wird auch zu 
einem strategischen Faktor.

Anspruch und Realität klaffen auseinander
Trotz wachsenden Drucks sind zwei von fünf Unter-
nehmen nicht ausreichend auf mehr Gehaltstrans-
parenz vorbereitet.
Die größten Stolpersteine sind:
•	 Reaktionen der Mitarbeitenden (zum Beispiel 

Nachfragen, Forderungen, Misstrauen),
•	 steigender administrativer Aufwand (neue Pro-

zesse, zusätzliche Reportings),
•	 unvollständige oder uneinheitliche Daten

bestände.

Dies führt dazu, dass viele Unternehmen noch zö-
gern, Gehälter offenzulegen. Sie riskieren dadurch 
jedoch, den Anschluss zu verlieren.

Kommunikation noch ausbaufähig
Bislang beschränken sich viele Unternehmen  – 
intern  – auf Informationen zu Joblevels, zur 
Grundgehaltssystematik und zu Boni. Nur zehn 
Prozent teilen derzeit ihren Mitarbeitenden die 
Durchschnittsgehälter mit; immerhin 60 Prozent 
planen dies oder ziehen es in Betracht.

Interessant ist: Während internationale Konzer-
ne eher auf globale Standards setzen, die sie lokal 
anpassen, verfolgen deutsche Unternehmen meist 
einen einheitlichen Ansatz für alle Standorte.

Recruiting im Umbruch – aber mit Zurückhaltung
Am sichtbarsten wird der Paradigmenwechsel im 
Recruiting: Lediglich drei Prozent der deutschen Ar-
beitgeber veröffentlichen aktuell Gehaltsspannen 
für alle Regionen. Zwar plant etwa die Hälfte, dies 
künftig einzuführen, doch die andere Hälfte lehnt es 
kategorisch ab.

Neun von zehn Unternehmen rechnen zudem 
damit, dass externe Transparenz intern Nachfra-
gen auslösen wird. Damit wird die Offenlegung von 
Gehaltsspannen zur doppelten Herausforderung, 
sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch 
für die bestehende Belegschaft.

Führungskräfte als Schlüsselakteure
Mehr Transparenz bedeutet mehr Gesprächsbedarf. 
Laut dem „Pay Transparency Survey“ setzen Un-
ternehmen derzeit vor allem auf Trainings für Füh-
rungskräfte und das Top-Management. Flächen-
deckende Programme für die gesamte Belegschaft 
sind selten.

Damit rückt eine Kernaufgabe in den Vorder-
grund: Führungskräfte müssen Gehaltsentschei-
dungen nachvollziehbar erklären und Vergütungs-
prinzipien vermitteln. Gelingt dies nicht, droht 
Vertrauensverlust.

Narrative gewinnen an Gewicht
Neben Zahlen werden auch Botschaften wichtiger. 
Drei von zehn Unternehmen in Deutschland haben 
bereits eine Erklärung zu Lohngerechtigkeit veröf-
fentlicht, die Hälfte plant dies. Viele dieser Narrative 
gelten konzernweit und haben globalen Anspruch.

Ein Viertel der Unternehmen legt zudem frei-
willig den unbereinigten Gender-Pay-Gap offen, 
zwei von fünf Unternehmen planen diesen Schritt. 
Am häufigsten betrifft dies Grundgehälter, seltener 
komplexe Vergütungsbestandteile.

Monitoring und Governance: Deutschland vorn
84 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen 
Kennzahlen, um die Effekte von Transparenz-
maßnahmen zu messen – deutlich mehr als im 
internationalen Vergleich. Ein Grund dafür: das seit 
2017 geltende Entgelttransparenzgesetz mit indivi-
duellem Auskunftsrecht ab 200 Beschäftigten. Die 
EU-Richtlinie weitet diese Pflicht künftig auf Unter-
nehmen jeder Größe aus.

Fast die Hälfte der Unternehmen berichtet zu-
dem, dass Vergütungstransparenz bereits Thema 
auf Vorstandsebene ist, meist mit geteilter Zustän-
digkeit zwischen Gesamtvorstand, Ausschüssen 
oder HR. Damit ist klar: Transparenz ist eine Gover-
nance-Frage, nicht allein eine HR-Aufgabe.

Technologie und KI: Helfer mit Grenzen
Der Einsatz von Technologie steckt noch in den Kin-
derschuhen. Nur wenige deutsche Unternehmen 
nutzen bisher KI-gestützte Lösungen, rund jedes 
siebte setzt auf klassische HR-Tools. Hindernisse 
sind vor allem Datenschutzbedenken und Integra
tionsprobleme in bestehende Systeme.

Künstliche Intelligenz wird in diesem Kontext 
wohl keine dominierende Rolle spielen, sondern vor 
allem Analysen verfeinern und Entscheidungen ob-
jektiver machen. Klar ist aber: Mit zunehmenden ▶
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Berichtspflichten wird Technologie insgesamt un-
verzichtbar, insbesondere in großen, komplexen 
Organisationen.

Handlungsempfehlungen für HR
Die EU-Richtlinie ist mehr als eine gesetzliche 
Pflicht  – sie ist ein Hebel für Fairness und Dialog. 
HR sollte jetzt aktiv werden und sich auf fünf Kern
bereiche konzentrieren:
1.	 	Fundierte Datenbasis schaffen: Vergütungs

daten konsolidieren, Lücken schließen und klare 
Definitionen festlegen;

2.	 	Führungskräfte befähigen: Trainings und Leit
linien entwickeln, damit sie Gehaltsfragen sou-
verän beantworten können;

3.	 	Kommunikation strukturieren: eine klare 
Strategie mit konsistenten Botschaften auf
setzen;

4.	 	Governance einbinden: Verantwortlichkeiten 
auf Vorstandsebene festlegen;

5.	 	Technologie nutzen: HR-Analytics und Repor
tinglösungen gezielt einsetzen, um Effizienz und 
Mehrwert zu schaffen.

Als kurzfristige Maßnahmen empfehlen sich Pay-
Gap-Analysen sowie eine transparente Dokumen-
tation und Strukturierung des Vergütungssystems. 
Wer hier früh aktiv wird, erspart sich spätere Ad-hoc-
Maßnahmen.

Transparenz als Wettbewerbsvorteil
Die EU-Richtlinie ist zweifellos ein Stresstest. Doch 
wer lediglich das Pflichtprogramm absolviert, ris-

kiert, an Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsfä-
higkeit zu verlieren. Unternehmen, die proaktiv 
handeln, können Transparenz als strategisches In-
strument nutzen – für mehr Fairness, eine stärkere 
Arbeitgebermarke und die nachhaltige Bindung der 
Mitarbeitenden.� ◀

Florian Frank, 
Managing Director, Head of Work & Rewards  
Deutschland und Österreich, 
WTW 
 
florian.frank@wtwco.com 
www.wtwco.com
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MIT KLAREN UND TRANSPARENTEN STRUKTUREN UND KI  
ZU EINEM FAIREN VERGÜTUNGSSYSTEM
Transparenz in der Vergütung ist längst keine freiwillige Option mehr. Aufgrund von regulatorischem Druck, kulturellem Wandel und wachsendem 
Anspruch an Fairness wird das Thema immer bedeutsamer. 

Von Dr. Michael Kind und Jörg Scholten

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie und der 
Wertewandel in der Belegschaft erfordern in vie-
len Unternehmen ein Umdenken. Für Unterneh-
men stellt sich nun nicht mehr die Frage, ob sie 
transparent sein wollen, sondern wie sie Transpa-
renz strategisch und effizient umsetzen. 
Wer nicht auf Transparenz, insbesondere die Ent-
gelttransparenz, vorbereitet ist, riskiert ab Mitte 
kommenden Jahres nicht nur Sanktionen, sondern 
er setzt auch das Vertrauen der Mitarbeitenden aufs 
Spiel. Und er riskiert letztlich, Talente zu verlieren.

Regulatorik trifft Wertewandel
Spätestens ab Juni 2026 sind Unternehmen in der 
Europäischen Union verpflichtet, ihre Entgeltstruk-
turen offenzulegen. Die EU-Entgelttransparenzricht-
linie fordert nicht nur, dass Unternehmen den Gen-
der-Pay-Gap offenlegen, sondern sie verlangt auch 
nachvollziehbare Kriterien für die Entgeltfindung. 
Sie erzeugt individuelle Auskunftsansprüche und 
belegt die Unternehmen mit einer Informations-
pflicht über ihre Entgeltprozesse. 
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Klare Strukturen sind die wichtigste Voraussetzung auf dem Weg zu einem fairen Vergütungssystem. 
▶
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Parallel dazu verschieben sich auch die Erwar-
tungen der Mitarbeitenden: Eine junge, kritische Ge-
neration fordert Fairness und Offenheit ein. Entgelt 
wird zum Gesprächsthema – nicht nur intern in den 
Unternehmen, sondern auch in sozialen Netzwer-
ken und auf Bewertungsplattformen.

Transparenz: kein Selbstzweck
Ist Entgelttransparenz richtig implementiert, wird 
sie zum Treiber für Fairness, Motivation und Ar-
beitgeberattraktivität. Doch das gelingt nur, wenn 
Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben: 
Sie müssen Jobarchitekturen, Gehaltsbänder, Pro-
zesse zur Gehaltsentwicklung, Benchmarking sowie 
Kommunikationskonzepte klar definiert und ver
ankert haben. Eine transparente Vergütungsstruktur 
ist nicht nur Voraussetzung für rechtliche Konformi-
tät, sondern auch für Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en.

Viele Unternehmen nicht vorbereitet
Eine aktuelle Kienbaum-Analyse zeigt: Nur ein klei-
ner Teil der Unternehmen ist bereits gut auf die 
Entgelttransparenz vorbereitet. Die Mehrheit befin-
det sich noch im Aufbau oder steht ganz am Anfang. 
Der Aufwand, ein strukturiertes und nachvollzieh
bares Vergütungssystem zu etablieren, hat bisher 
viele Unternehmen abgeschreckt. Somit fehlen in 
der Praxis oft klare Rollendefinitionen, konsisten-
te Gehaltsbänder und valide Kriterien zur Stellen-
bewertung. Allerdings ist ohne diese Grundlagen 
Transparenz kaum umsetzbar, oder sie birgt sogar 
Risiken.

Was ein Vergütungssystem ausmacht
Damit Entgelttransparenz nicht zum Stressfaktor 
wird, reicht es nicht aus, einzelne Lücken zu schlie-
ßen. Vielmehr braucht es ein in sich stimmiges Sys-
tem mit verschiedenen Bausteinen, das die vielfäl-
tigen Prozesse und Führungsentscheidungen zu 
einem kohärenten Gesamtbild verbindet. Auf diese 
Weise stellen Unternehmen sicher, dass eine faire 
Vergütung auch nachhaltig etabliert wird und nicht 
nach kurzer Zeit wieder Schieflagen oder Inkonsis-
tenzen entstehen. 

Zu den Bausteinen eines Vergütungssystems ge-
hören:
•	 Jobarchitektur: Sie schafft einheitliche Rollen-

profile, definiert Verantwortlichkeiten, Kompe-
tenzen und Anforderungsniveaus. Nur wenn klar 
ist, welche Stellen vergleichbar sind, lassen sich 
faire Gehälter ableiten.

•	 Gehaltsbänder: Diese bilden den Orientierungs-
rahmen für die Vergütung einzelner Rollen. Sie 
sorgen für Vergleichbarkeit und Nachvollzieh-
barkeit – sowohl intern als auch im Abgleich mit 
dem Markt.

•	 Vergütungskomponenten: Neben dem Grund-
gehalt gehören variable Vergütungselemente, 
Benefits und Incentives zu einem vollständigen 
System. Transparenz verlangt, dass diese Be-
standteile klar definiert und kommuniziert wer-
den.

•	 Prozesse zur Gehaltsentwicklung: Kriterien für 
Beförderungen, Gehaltserhöhungen oder Bo-
nuszahlungen müssen konsistent dokumentiert 
sein und angewendet werden. Gerade hier ent-

stehen ansonsten intransparente Spielräume, 
die den Verdacht der Ungleichbehandlung ent-
stehen lassen.

•	 Benchmarking und Marktvergleich: Externe 
Daten dienen als Referenz, um Wettbewerbs-
fähigkeit sicherzustellen. Mitarbeitende und 
Führungskräfte müssen sich darauf verlassen 
können, dass Marktdaten in die Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Vergütungssysteme ein-
fließen. 

•	 Kommunikation und Change Management: 
Das beste Vergütungssystem bleibt wirkungslos, 
wenn es nicht erklärt wird. Transparenz bedeu-
tet, dass Mitarbeitende nachvollziehen können, 
warum sie in einer bestimmten Weise vergütet 
werden. Letztlich heißt das, bisher im Verbor
genen getroffene Führungsentscheidungen 
offenzulegen und erklären zu können. 

•	 Monitoring und Compliance: Fortlaufende Ana-
lysen, etwa zur Einhaltung von Equal-Pay-Anfor-
derungen, helfen, Systeme zu verbessern und 
stärken das Vertrauen aller Beteiligten.

Das Zusammenspiel all dieser Elemente bildet ein 
robustes System. Transparenz bedeutet dabei nicht, 
jedes Gehalt offenzulegen, sondern den Mitarbei-
tenden die Logik hinter Vergütungsentscheidungen 
verständlich zu machen. 

KI als Enabler für effiziente Vergütungssysteme
Auf diesem Fundament baut der strategische Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz (KI) auf. Moderne 
KI-Modelle unterstützen bereits heute bei der ▶
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Umsetzung der oben genannten Bausteine. Die KI 
kann Funktionsprofile analysieren, mit Markt- und 
Unternehmensdaten abgleichen und erste Vor-
schläge für Gehaltsbänder liefern. 

Auch beim Benchmarking, der Gehaltsentwick-
lung oder im Performance Management bieten KI-
gestützte Tools datenbasierte Entscheidungshilfen. 
Sie automatisieren und objektivieren Aufgaben, wo 
zuvor subjektive Einschätzungen dominierten, und 
machen komplexe Prozesse effizienter.

Ein Anwendungsfall ist das KI-unterstützte 
Grading. Dabei übernimmt die KI eine erste Analy-
se von Stellenprofilen und erstellt auf dieser Basis 
Vorschläge für die Einordnung in die Jobarchitektur. 
Zentrale Fragen werden so schnell beantwortet:
•	 Welche Kompetenzen erfordert die Rolle? 
•	 Auf welchem Level innerhalb der Organisation 

ist sie anzusiedeln? 
•	 Welche Gehaltsspanne ist angemessen? 

Auf Basis von Funktionsbeschreibungen kann 
die KI eine erste Einschätzung abgeben, die an-
schließend Expertinnen und Experten auf Plausibili-
tät prüfen und in die finale Entscheidung einbetten. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Unternehmen spa-
ren Zeit und Kosten und erhalten konsistente und 
marktgerechte Ergebnisse. Zudem können sie sich 
stärker auf die Kommunikation und Akzeptanz im 
Unternehmen konzentrieren.

Fazit: Jetzt die „Hausaufgaben“ angehen
Es ist unausweichlich, dass Unternehmen die Trans-
parenzanforderungen umsetzen. Unternehmen, die 
heute ihre Hausaufgaben machen, kommen vor 

die Welle und schaffen stressarm die Grundlage für 
rechtskonforme, akzeptierte und zukunftsfähige Ver-
gütungssysteme. Transparenz ist dabei nicht Risiko, 
sondern vielmehr Katalysator, um zukunftsfähige 
Systeme und Prozesse zu schaffen, die Grundla-
ge für mehr Fairness, Motivation und Arbeitgeber
attraktivität sein können.

Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die 
notwendigen Rahmenbedingungen für ein stimmi-
ges Vergütungssystem schneller, objektiver und ef-
fizienter zu generieren. Trotz aller technologischen 
Möglichkeiten gilt jedoch: KI kann unterstützen, 
aber den Menschen nicht ersetzen. Gerade bei sen-
siblen Themen wie Vergütung ist die Einbindung 
von HR, Führungskräften und Mitarbeitenden für 
Governance und Plausibilitätsprüfungen entschei-
dend. � ◀

Jörg Scholten,  
Managing Director & Partner,  
Kienbaum Consultants International 
 
 
joerg.scholten@kienbaum.de 
www.kienbaum.de
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IHR WEG ZUR ENTGELTTRANSPARENZ:  
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE TECHNISCHE UMSETZUNG
Unternehmen, die frühzeitig in IT-Tools investieren und diese in ihre HR-Systeme integrieren, verschaffen sich Vorteile auf dem Weg zu Fair Pay.

Von Peter Devlin und Norbert Habeck

Noch hat Deutschland die EU-Entgelttrans
parenzrichtlinie nicht in nationales Recht über-
führt, muss dies aber bis spätestens Juni 2026 
erledigen, um kein Vertragsverletzungsverfahren 
und finanzielle Sanktionen zu riskieren.
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie verfolgt das 
Ziel, das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle, das 
in vielen Bereichen und Unternehmen noch zu fin-
den ist, zu reduzieren. Zudem fordert die Richtlinie, 
dass die Kriterien zur Festlegung von Entgelthöhe 
und -struktur objektiv, geschlechtsneutral und 
nachvollziehbar sind.

Gesetzliche Anforderungen und Berichtspflichten
Gemäß der Richtlinie sind Unternehmen ab 100 Mit-
arbeitenden künftig verpflichtet, umfangreiche 
Berichte vorzulegen. Die erste Berichtspflicht greift 
für größere Unternehmen bereits ab dem Jahr 2027 
und bezieht sich auf das Kalenderjahr 2026. Unter-
nehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden müssen 
jährlich einen Bericht über das  geschlechtsspezi-
fische Entgeltgefälle veröffentlichen; Unternehmen 
mit 100 bis 249 Mitarbeitenden alle drei Jahre. 
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Je früher, desto besser: Für Unternehmen zahlt es sich aus, auf dem Weg zu Entgelttransparenz in die IT-Systeme zu investieren.
▶
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Die Berichtsinhalte sind detailliert geregelt und 
umfassen unter anderem das geschlechtsspezifi-
sche Entgeltgefälle nach Vergütungsbestandteilen, 
Quartilen und ergänzenden Leistungen.

Übersteigt der Gender-Pay-Gap fünf Prozent und 
ist nicht objektiv erklärbar, ist eine gemeinsame 
Entgeltbewertung mit der Arbeitnehmervertretung 
verpflichtend. 

Systemintegration versus Insellösungen
Um die Anforderungen der Transparenzrichtlinie 
zu erfüllen, empfehlen wir Unternehmen, speziell 
dafür designte IT-Tools zu verwenden. Diese kön-
nen entweder in bestehende IT-Landschaften  – 
wie Workday, SAP SuccessFactors, Oracle und 
SAGE  – integriert oder als Stand-alone-Lösungen 
für eine erste Standortbestimmung genutzt werden 
(„First-Pay-Gap“). Die Umsetzung außerhalb beste-
hender Systeme ist zwar theoretisch möglich, aber 
aus Kapazitäts-, Datenschutz- und Compliance-
Sicht nicht empfehlenswert.

Die Integration der neuen Tools in bestehende 
HR-IT-Landschaften kann für Unternehmen heraus-
fordernd sein, bietet jedoch vor allem die Chance, 
Prozesse automatisieren, die Datenqualität ver
bessern und nachhaltig Compliance sicherstellen 
zu können. Es gilt dabei, die Kompatibilität mit 
bestehenden Systemen zu gewährleisten, Schnitt-
stellen zu schaffen und Prozesse sowie Richtlinien 
anzupassen. 

Die Datenintegration ist anspruchsvoll, da rele-
vante Informationen häufig aus unterschiedlichen 
Quellen und Formaten stammen. Vergütungs

bestandteile über Ländergrenzen hinweg zu har-
monisieren, Beschäftigungsarten und Arbeitszeit-
modelle zu vereinheitlichen sowie Beschäftigte 
eindeutig nach Geschlecht, Tätigkeit und Organisa-
tionszugehörigkeit zu ordnen, sind Aufgaben, die im 
Rahmen der Systemintegration effizient gelöst wer-
den können. 

Dabei sind ein robustes Datenmanagement und 
ein dynamischer Ansatz für Datenschutz und Data 
Governance unerlässlich. Auch müssen Unterneh-

men die Datenqualität sicherstellen, die Datenauf-
bereitung automatisieren und die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) einhalten. Darüber 
hinaus gilt es, länderspezifische Unterschiede in der 
Gesetzgebung zu beachten.

Sinn und Nutzen spezialisierter IT-Tools
Spezialisierte IT-Tools bieten Unternehmen ent-
scheidende Vorteile bei der Umsetzung der Richt-
linie. Sie ermöglichen, den Status quo der 

Abbildung 1: Dashboards zeigen übersichtlich, wie sich Entgeltunterschiede zusammensetzen.

Quelle: Deloitte

▶
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Personalkosten zu analysieren und den Gender-Pay-
Gap nach verschiedenen Kriterien, beispielsweise 
Jobkategorie, Geschäftsbereich oder Arbeitsort, zu 
ermitteln. 

Darüber hinaus unterstützen sie mit szenario
basierten Simulationen den Vergütungsrevisions-
prozess. Die Tools bieten detaillierte Dashboards 
(siehe Abbildungen) mit umfangreichen Filter
optionen, sodass Unternehmen gezielt Ursachen 
für Entgeltunterschiede identifizieren und Maßnah-
men ableiten können. 

Die Integration solcher Tools in bestehende HR-
IT-Landschaften ist mit Blick auf Effizienz und Com-
pliance sinnvoll. Die Integrationstiefe kann dabei 
je nach System variieren. Die Tools unterstützen 
sowohl bei der Berechnung des unbereinigten als 
auch des bereinigten Gender-Pay-Gaps mittels mul-
tipler Regressionsanalysen. Sie ermöglichen Out-
lier-Analysen – also die Suche nach „Ausreißern“ bei 
den Daten – sowie Simulationen und Szenarien zur 
Budgetabschätzung bei Vergütungsanpassungen. 
Zudem bieten sie Compliance-Vorlagen für lokale 
Reportings, Fristen-Management und rollenbasierte 
Zugriffsrechte.

Die Tools verfügen über vorgefertigte Schnitt-
stellen und flexible Datenintegrationsschich-
ten (sogenannte Integration Layer), die einen 
automatisierten, bidirektionalen Datenfluss zwi-
schen den HR-Systemen und der Analyseplattform 
ermöglichen. So können Datenflüsse automatisiert, 
Berichte direkt im HR-System bereitgestellt und 
kontinuierliche Reporting-Updates gewährleistet 
werden.

Methodische Qualitätssicherung 
Die methodische Qualitätssicherung ist ein zentrales 
Element der Umsetzung. 

Die Analyse folgt einem mehrstufigen Vorgehen, 
und zwar: 
•	 Datenvorbereitung,
•	 Berechnung des unbereinigten und des berei-

nigten Gender-Pay-Gaps,
•	 Outlier-Analyse und
•	 Regression und Reporting.

Die Methodik muss nachvollziehbar, replizierbar, 
anpassbar und frei von Bias sein. Die Tools bieten 
hierfür standardisierte Workflows, automatisierte 
Datenaufbereitung und Validierungsschritte. Durch 
regelmäßige Überprüfung der Methoden und Ergeb
nisse wird sichergestellt, dass die Anforderungen 
der EU-Entgelttransparenzrichtlinie erfüllt werden.

Die Nutzung spezialisierter IT-Tools und deren 
Integration in bestehende HR-IT-Landschaften er-
möglichen eine effiziente, automatisierte und 

Abbildung 2: Auf einen Blick sehen Unternehmen, ob sie den Anforderungen der Transparenzrichtlinie entsprechen.

Quelle: Deloitte

▶
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nachhaltige Umsetzung der EU-Entgelttransparenz-
richtlinie. Unternehmen profitieren von automati-
sierten, gesetzeskonformen Prozessen, fundierten 
Analysen und einer transparenten, fairen Vergü-
tungskultur. 

IT-Tools als Enabler für nachhaltige Compliance 
Ein zusätzlicher Vorteil einer vollintegrierten IT-Tool-
Lösung ist, dass sich im mittel- bis langfristigen Be-
trachtungszeitraum häufig geringere Gesamtkosten 
ergeben als bei Lösungen, die nicht vollintegriert 
sind. Während nicht integrierte Ansätze kurzfristig 
weniger Implementierungsaufwand verursachen 
können, amortisieren sich Investitionen in eine in-

tegrierte Lösung durch die Automatisierung, die 
Wiederverwendbarkeit der Datenstrukturen und 
die nachhaltige Sicherstellung der Compliance über 
mehrere Berichtszyklen hinweg. Die Integration von 
IT-Tools in die HR-IT-Landschaft bietet zudem die 
Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen wie KI-unter-
stützte Prozesse oder weitergehende regulatorische 
Anforderungen flexibel abzubilden.

Fazit
Die Nutzung spezialisierter IT-Tools und deren Inte-
gration in bestehende HR-IT-Landschaften empfeh-
len wir für die effiziente und nachhaltige Umsetzung 
der EU-Entgelttransparenzrichtlinie ausdrücklich. 
Unternehmen, die frühzeitig in die technische und 
organisatorische Umsetzung investieren, verschaf-
fen sich einen klaren Vorteil – nicht nur in Bezug auf 
Compliance, sondern auch hinsichtlich Arbeitgeber
attraktivität und nachhaltiger Unternehmensfüh-
rung.� ◀

Norbert Habeck, 
Manager, 
Deloitte Consulting  
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Unternehmen, die eine vollintegrierte IT-Tool-Lösung in ihrer HR-IT-

Landschaft nutzen, profitieren insbesondere von:

•	 �einer automatisierten Datenaufbereitung und -integration, auch 

aus heterogenen Systemen,

•	 �der direkten Einbindung der Analyse- und Reporting-Prozesse in 

bestehende HR-Workflows,

•	 �einer erhöhten Datenqualität und Prozesssicherheit,

•	 �effizientem Fristen-Management und Compliance-Tracking,

•	 �Skalierbarkeit für internationale Anforderungen und länder

spezifische Besonderheiten,

•	 �Flexibilität für zukünftige Erweiterungen, beispielsweise 

KI-gestützte Analysen,

•	 �im mittel- bis langfristigen Betrachtungszeitraum häufig 

geringeren Gesamtkosten im Vergleich zu nicht vollintegrierten 

Lösungen.

Vorteile einer integrierten IT-Tool-Lösung
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VERGÜTUNGSTRANSPARENZ:  
MEHR ALS EINE COMPLIANCE-AUFGABE
Die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist auch eine Chance für den kulturellen Wandel in Unternehmen.

Von Michael Eger, Mareike Feilhuber und Oliver Baierl

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie geht weit 
über technische Berichtspflichten hinaus. Sie for-
dert nicht nur, Daten zum Gender-Pay-Gap zu er-
heben, sondern rückt vor allem die Transparenz 
bei Gehaltsstrukturen in den Mittelpunkt. Das 
schafft auch eine neue Kultur.
Ziel der EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist es, Lohn-
diskriminierung, etwa aufgrund des Geschlechts, 
abzubauen. Doch das ist nur ein Aspekt. Denn ein 
weiterer Aspekt, nämlich, dass sich mit transparen-
ten Strukturen die Unternehmenskultur verändert, 
wird in Diskussionen oft vergessen. Die Frage, wie 
Organisationen mit dieser neuen Offenheit umge-
hen, ist daher mindestens ebenso wichtig wie die 
rechtliche Umsetzung.

Neue Pflichten für Unternehmen
Kernstück der Richtlinie ist das Recht der Mitarbei-
tenden, Informationen über ihr Gehalt und das von 
Kolleginnen und Kollegen zu erhalten. Unterneh-
men haben damit neue Pflichten; sie müssen künf-
tig offenlegen, nach welchen Kriterien sie Gehälter 
festgelegt haben. Zudem müssen sie nachwei- 
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Klar ist: Entgelttransparenz kommt. Die Frage ist nur, ob Unternehmen sie als Risiko oder als Chance wahrnehmen.

▶
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sen, dass diese Kriterien objektiv und geschlechts-
neutral sind.

Darüber hinaus haben Beschäftigte Anspruch 
auf Auskunft über die durchschnittliche Vergütung 
in Vergleichsgruppen, also bei Mitarbeitenden, 
die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten – auf-
geschlüsselt nach deren Geschlecht. Diese Infor-
mationen müssen Unternehmen in einer leicht 
zugänglichen Form zur Verfügung stellen. Sie sind 
verpflichtet, mindestens einmal jährlich auf das 
Auskunftsrecht hinzuweisen.

Ein weiterer Punkt betrifft die Offenlegung von 
Gehaltsinformationen im Bewerbungsprozess. 
Künftig müssen Arbeitgeber Bewerbenden Infor-
mationen über das Einstiegsgehalt oder die Ge-
haltsspanne für eine Stelle geben. Gleichzeitig ist es 
verboten, nach dem bisherigen Gehalt des Bewer-
bers oder der Bewerberin zu fragen. Ziel ist es, faire 
Verhandlungen zu ermöglichen und den Einfluss 
vergangener Einkommensunterschiede zu begren-
zen.

Transparenz entlang des Employee Lifecycles
Diese Vorgaben greifen tief in bestehende HR-Pro-
zesse ein – vom Recruiting über Onboarding bis hin 
zum Performance Management. Und sie betreffen 
sowohl HR als auch Führungskräfte und Mitarbei-
tende. Das verdeutlicht: Transparenz ist kein Rand
thema, sondern betrifft alle Stationen des Employee 
Lifecycles.

Besonders sichtbar wird der Wandel, wenn wir 
einen Blick auf die typischen Stationen im Lebens-
zyklus von Mitarbeitenden werfen:

Recruiting: Entgegen einem weit verbreiteten My-
thos müssen Gehaltsinformationen nicht zwingend 
in der Stellenanzeige stehen. Sie müssen jedoch 
im Laufe des Bewerbungsprozesses transparent 
gemacht werden. Viele Unternehmen werden sich 
trotzdem für die Aufnahme in die Anzeige entschei-
den, auch, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu 
positionieren. Jedes Unternehmen steht hierbei 
vor einer Grundsatzentscheidung: Möchte es offen-
siv mit Gehaltsangaben werben, oder möchte es 
sich zunächst auf die (noch zu definierenden) lan-
desspezifischen gesetzlichen Mindestvorgaben be-
schränken?
Onboarding: Neue Mitarbeitende werden künftig 
stärker darauf achten, wie die kommunizierten Ge-
haltsspannen gelebt werden. Versprechen und Rea-
lität müssen zueinander passen. Ansonsten entsteht 
Misstrauen schon zu Beginn der Zusammenarbeit.
Performance-Gespräche: Bisher ging es in Mitarbei-
tendengesprächen oft primär um Leistung und Ent-
wicklung. Mit der EU-Richtlinie wird Gehalt hier ein 
viel stärker beachtetes Thema. Führungskräfte müs-
sen erklären können, warum eine Person genauso 
vergütet wird wie eine andere – und das auf Basis 
nachvollziehbarer, fairer Kriterien.
Beförderungen: Besonders kritisch wird es bei 
Karriere- und Beförderungsgesprächen. Beschäf-
tigte interessiert weniger die politische Intention 
der Richtlinie (das Auflösen des Gender-Pay-Gaps) 
als vielmehr: Wo stehe ich individuell im Gehalts
gefüge? Wer in der nächsten Rolle weniger verdient 
als Kolleginnen oder Kollegen, wird dies hinterfra-
gen – und zwar auf Basis der neuen Auskunftsrechte.

Austritte: Auch im Offboarding werden Gehaltsfra-
gen eine größere Rolle spielen. Abwandernde Mitar-
beitende nehmen ihr Wissen über Vergütungsstruk-
turen mit und teilen es häufig mit dem Markt. Hier 
zeigt sich, dass eine faire und transparente Gehalts-
politik nachhaltig wirkt.

Diese Beispiele verdeutlichen: Die Anforderun-
gen der Richtlinie betreffen nicht nur technische 
Systeme oder Berichte, sondern verändern das täg-
liche Miteinander.

Transparenz als kulturelle Herausforderung
Während sich die öffentliche Debatte stark auf die 
Berechnung des Gender-Pay-Gaps konzentriert, 
liegt die eigentliche Sprengkraft der Richtlinie in 
einem anderen Punkt: der Normalisierung von Ge-
haltsgesprächen.

In vielen Unternehmen gilt Gehalt bislang als 
vertrauliches Thema, über das weder Mitarbeitende 
noch Führungskräfte gern sprechen. Mit der neuen 
Rechtslage werden solche Tabus jedoch zuneh-
mend unhaltbar. Beschäftigte erhalten nicht nur 
das Recht, Informationen einzufordern, sondern 
auch, diese mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. 
Unternehmen dürfen die Weitergabe von Gehalts
informationen nicht mehr untersagen.

Das führt unweigerlich zu mehr Diskussionen 
innerhalb der Belegschaft und damit auch zu po-
tenziellen Konflikten. Unterschiede, die bislang un-
sichtbar waren, treten plötzlich offen zutage: Warum 
verdient jemand im gleichen Team mehr? Wieso 
sind Gehälter zwischen Abteilungen unterschiedlich 
hoch? Sind die Unterschiede gerechtfertigt? ▶
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Dabei zeigen sich deutliche Generationen
unterschiede: Ältere Mitarbeitende empfinden Ge-
halt häufig als ein privates, sensibles Thema, über 
das sie nicht sprechen. Jüngere Beschäftigte – ins-
besondere die Generation Z – gehen dagegen viel 
offener mit Gehaltsfragen um und tauschen sich 
selbstverständlich mit Kolleginnen, Kollegen oder 
im Freundeskreis darüber aus.

Hier entsteht ein kultureller Bruch: Was bisher 
hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, wird 
nun offen ausgesprochen. Viele Führungskräfte, die 
bislang nicht regelmäßig über Gehaltsfragen spre-
chen mussten, haben somit eine neue Aufgabe.

Warum Change Management unverzichtbar wird
Die eigentliche Herausforderung der EU-Richtlinie 
liegt daher nicht nur in der technischen Umset-
zung – beispielsweise der Datenerhebung oder der 
Berichtsformate –, sondern auch im kulturellen 
Wandel, den die Transparenz erzwingt. Genau hier 
kommt Change Management ins Spiel.

Ein strukturierter Prozess hilft, Unsicherheiten zu 
reduzieren, Stakeholder einzubinden und eine ge-
meinsame Haltung zu entwickeln. Dabei sind fünf 
Aspekte ausschlaggebend:
1.	 	Align – Vision entwickeln

Unternehmen sollten zunächst klären, wie sie 
Transparenz verstehen und welchen Stellenwert 
sie ihr geben wollen. Geht es nur um die Erfül-
lung gesetzlicher Mindestanforderungen? Oder 
soll Transparenz aktiv genutzt werden, um Ver-
trauen zu schaffen und die Arbeitgeberattraktivi-
tät zu erhöhen?

Dabei spielt die Ausgangssituation eine zen-
trale Rolle. Organisationen, die ohnehin über-
durchschnittlich gut zahlen oder ein klares, fai-
res Vergütungsmodell etabliert haben, können 
Transparenz deutlich offensiver nutzen und im 
Recruiting gezielt kommunizieren. Unterneh-
men, die stark an Tarifverträge gebunden sind, 
haben es vergleichsweise leicht, da Gehalts-
strukturen ohnehin transparent und nachvoll-
ziehbar sind. 

In Firmen mit individuell, intransparent fest-
gelegten Gehältern ist die Herausforderung 
größer: Hier ist eine Jobarchitektur essenziell, 
also ein strukturiertes Modell, das Rollen klar 
nach Funktion, Level und Verantwortung defi-
niert. Solch ein Rahmen schafft Vergleichbarkeit, 
belegt rationale Gehaltsentscheidungen und ist 
in einem transparenten Umfeld kaum zu um
gehen.

2.	 	Engage – Stakeholder einbinden
Transparenz betrifft nicht nur HR und Vergütung, 
sondern auch das Top-Management, Führungs-
kräfte, Betriebsräte, Mitarbeitende und Bewerbe-
rinnen sowie Bewerber. Alle Gruppen haben un-
terschiedliche Erwartungen – und diese müssen 
verstanden und berücksichtigt werden.

3.	 	Communicate – Botschaften entwickeln
Gehalt ist ein sensibles Thema. Unternehmen 
brauchen eine klare Storyline: Warum wird 
Transparenz eingeführt? Welche Werte stehen 
dahinter? Und wie profitieren Mitarbeitende und 
Organisation? Eine konsistente Kommunikation 
verhindert Missverständnisse.

4.	 	Enable – Befähigung schaffen
Führungskräfte und HR Business Partner müssen 
in die Lage versetzt werden, über Gehalt zu spre-
chen und auch Verantwortung zu übernehmen, 
etwa bei der Begründung der Gehaltshöhe. Dafür 
sind Trainings, Guidelines und Gesprächshilfen 
nötig. Insbesondere kann eine Jobarchitektur 
herangezogen werden, um Strukturen zu erklä-
ren und zu rechtfertigen.

5.	 	Activate – Prozesse umsetzen
Am Ende müssen die neuen Transparenz
anforderungen in konkrete Prozesse und in-
terne Richtlinien übersetzt werden: in Stellen-
ausschreibungen, HR-Systeme und jährliche 
Mitarbeitergespräche. Entscheidend ist, dass 
Unternehmen dabei die ursprüngliche Vision 
nicht aus den Augen verlieren.

Dieser Prozess zeigt: Pay Transparency ist kein rei-
nes HR-Thema, sondern eine Führungs- und Kultur-
aufgabe.

Die eigentliche Herausforderung der 
EU-Richtlinie liegt nicht nur in der 
technischen Umsetzung, sondern 
auch im kulturellen Wandel, den die 
Transparenz erzwingt. 

Potenziale einer offenen Gehaltskultur
Natürlich birgt Transparenz Risiken: Sie kann 
Unzufriedenheit und sogar Neid schüren, ▶
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wenn Unterschiede nicht nachvollziehbar sind. 
Gleichzeitig eröffnet sie Unternehmen aber auch 
Chancen, wenn sie sie aktiv gestalten.
•	 Vertrauen stärken: Wer offenlegt, nach welchen 

Kriterien Gehälter festgelegt werden, zeigt Fair-
ness und reduziert Spekulationen.

•	 Arbeitgeberattraktivität steigern: Gerade jünge-
re Generationen legen Wert auf Transparenz und 
Offenheit. Unternehmen, die dies glaubwürdig 
leben, positionieren sich herausragend im Wett-
bewerb um Talente.

•	 Interne Gerechtigkeit fördern: Offene Diskussi-
onen über Gehalt zwingen dazu, unfaire Struktu-
ren zu überprüfen. Das bietet die Chance, echte 
Gleichstellung voranzubringen.

Die Richtlinie kann somit nicht nur eine regulatori-
sche Last bedeuten, sondern auch ein Instrument 
sein, um die Unternehmenskultur zu stärken.

Regulatorik als Chance für den Kulturwandel
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie wird Unterneh-
men in Deutschland in den kommenden Jahren 
stark beschäftigen. Wer das Thema nur als Pflicht-
übung betrachtet, läuft Gefahr, rechtlich zwar 
compliant zu sein, kulturell aber in Konflikte zu ge-
raten.

Richtig verstanden, bietet Transparenz die Mög-
lichkeit, Vertrauen aufzubauen, die Arbeitgeber
marke zu stärken und langfristig die Mitarbeiter-
bindung zu erhöhen. Voraussetzung dafür ist, dass 
Unternehmen das Thema nicht auf eine reine Be-
trachtung der Vergütungshöhen und das Schließen 

von Pay-Gaps reduzieren, sondern es als gesamt
organisationalen Change-Prozess begreifen – ge-
stützt durch eine solide Jobarchitektur.

Die Botschaft ist klar: Transparenz wird kommen. 
Die Frage ist nur, ob Unternehmen sie als Risiko er
leben oder sie als Chance im Rahmen ihrer aktuel-
len Transformation sehen und entsprechend gestal-
ten.� ◀

Oliver Baierl, 
Senior Principal, 
Mercer Deutschland 
 
 
oliver.baierl@mercer.com 
www.mercer.de
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ENTGELTTRANSPARENZ IN DER PRAXIS:  
WAS UNTERNEHMEN JETZT BEACHTEN MÜSSEN
Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz bringt weitreichende Änderungen für Unternehmen. Wie können sich Comp-&-Ben-Experten vorbereiten?

Von Henning Curti, Wolfgang Hardt, Marie-Lena Kreutzer und Sarah Romero Holanda

Die 2023 vom Europäischen Parlament verab-
schiedete Richtlinie 2023/970 zur „Stärkung der 
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Ent-
gelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz 
und Durchsetzungsmechanismen“ hat zum Ziel, 
geschlechterbedingte Lohndiskriminierung von 
Frauen zu bekämpfen. Sie verpflichtet private und 
öffentliche Arbeitgeber gleichermaßen.
Die zentralen Pflichten sind:
•	 Unternehmen müssen Arbeitnehmenden auf 

Verlangen Auskunft über die durchschnittlichen 
Entgelthöhen erteilen, aufgeschlüsselt nach Ge-
schlecht und für Beschäftigte, die gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeiten ausüben.

•	 Je nach Mitarbeiterzahl müssen Unternehmen 
einen Bericht zum Entgeltgefälle im Unterneh-
men (Gender-Pay-Gap) offenlegen.

•	 Zudem müssen Unternehmen eine gemein
same Entgeltbewertung mit der Arbeitnehmer
vertretung durchführen, wenn in einer Grup-
pe von Mitarbeitenden, die die gleiche 
oder gleichwertige Arbeit verrichten, ein 

 
©

ib
re

ak
st

oc
k 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Unternehmen sollten gehaltsrelevante Entscheidungen dokumentieren, 
damit sie nicht in Erklärungsnot geraten, wenn ein Gender-Pay-Gap besteht. ▶
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geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle (Gender-
Pay-Gap) von mehr als fünf Prozent festgestellt 
wird.

Die Richtlinie wurde bislang noch nicht in deut-
sches Recht umgesetzt. Die Bundesministerin für 
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ka-
rin Prien – auch zuständig für Gleichstellung –, hat 
zu diesem Zweck die „Kommission zur bürokratie-
armen Umsetzung der EU-Entgelttransparenzricht-
linie“ eingesetzt. Dies hatte der Koalitionsvertrag 
vorgesehen. Die Kommission soll bis Ende Oktober 
2025 einen entsprechenden Vorschlag für die Um-
setzung der Richtlinie vorlegen. Anschließend soll 
zeitnah das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet 
werden. Ziel ist, die durch die Richtlinie vorgeschrie-
bene Umsetzungsfrist bis zum 7. Juni 2026 einzu-
halten.

Viele Unternehmen haben bereits mit den Vor-
bereitungen auf die neue Gesetzeslage begonnen 
und warten nicht darauf, dass das Gesetzgebungs-
verfahren abgeschlossen ist. Ihre Vorbereitungen 
bestehen vor allem darin, (Vergütungs-)Daten zu 
sammeln, die Definition von Arbeitnehmergruppen 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen sowie 
Gender-Pay-Gaps in den Mitarbeitendengruppen zu 
berechnen. Dabei sehen sich Unternehmen gleich 
mit mehreren Unklarheiten in der Richtlinie kon-
frontiert. Dies erschwert die Vorbereitungen.

Individueller Auskunftsanspruch
Für die Mitarbeitenden ist vor allem der individuelle 
Auskunftsanspruch der EU-Richtlinie von Bedeu-

tung. Diesen können sie grundsätzlich ab dem ers-
ten Tag in Anspruch nehmen, an dem die Richtlinie 
in nationales Recht umgesetzt wird. Für Unterneh-
men ist dieser Anspruch somit noch vor dem Bericht 
über den Gender-Pay-Gap relevant. 

Unternehmen sollen gehaltsrelevante 
Entscheidungen dokumentieren. So 
kommen sie nicht in Erklärungsnot, 
wenn es ein Gender-Pay-Gap gibt. 

Auf welchen Zeitraum sich der Auskunfts
anspruch bezieht, ist zurzeit unklar. Die Richtlinie 
spricht von Bruttojahresentgelt, das sich nach allge-
meinem Verständnis auf ein Kalenderjahr bezieht. 
Auch das aktuelle deutsche Entgelttransparenz
gesetz (EntgTranspG), das Arbeitnehmern seit 2017 
einen individuellen Auskunftsanspruch einräumt  – 
wenn auch unter anderen Voraussetzungen als 
die Richtlinie –, gibt vor, dass sich der Auskunfts
anspruch auf das vorige Kalenderjahr bezieht. 

Es ist allerdings auch eine andere Deutung oder 
nationale Umsetzung denkbar, etwa, dass sich der 
Auskunftszeitraum am Geschäftsjahr orientiert oder 
jeweils die letzten zwölf Monate vor dem Auskunfts-
verlangen ausschlaggebend sind. Insbesondere für 
Unternehmen, deren Geschäftsjahr vom Kalender-
jahr abweicht, wäre eine Orientierung am Geschäfts-
jahr wünschenswert, denn dies würde insbesonde-
re die Erfassung variabler Vergütungsbestandteile 
erleichtern.

Auch eine unterjährige Beförderung ist eine He-
rausforderung, da diese in der Regel nicht nur mit 
einem höheren Gehalt, sondern auch mit anderen 
Tätigkeiten einhergeht. Dabei stellt sich die Frage, 
welche Vergleichsgruppe relevant ist: die vor oder 
die nach der Beförderung? Der Gesetzgeber könn-
te für solche Fälle vorsehen, dass sich das Aus-
kunftsrecht auf beide Datensätze erstreckt, damit 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowohl ver-
gangene als auch aktuelle Diskriminierungen nach-
vollziehen können.

Sobald der auskunftsrelevante Zeitraum fest-
steht, stellt sich eine weitere Frage, nämlich, über 
welche Vergütung das Unternehmen Auskunft 
geben muss: Geht es um die Vergütung, die im 
Auskunftszeitraum tatsächlich ausgezahlt wurde 
(„Zuflussprinzip“), oder um diejenige, die für den 
Auskunftszeitraum gezahlt wird? Bezogen auf das 
Grundgehalt ergeben sich hierbei keine Besonder-
heiten. Boni werden jedoch in der Regel für ein Jahr 
jeweils im Folgejahr ausgezahlt. 

Diese Thematik ergibt sich analog bei der Be-
richterstattung nach § 162 Aktiengesetz (AktG) 
über die Vergütungen von Vorständen börsenno-
tierter Aktiengesellschaften. Aufgrund einer Ausle-
gungshilfe „Fragen und Antworten: Erstellung eines 
Vergütungsberichts“, die das Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) im Dezember 2021 vorgelegt hat, hat 
sich eine Berichterstattung „für das Jahr“ als Markt-
standard etabliert, ohne dass eine Berichterstattung 
nach dem „Zuflussprinzip“ ausgeschlossen wird. Es 
ist noch offen, ob auch beim künftigen Entgelttrans-
parenzgesetz diese Dualität möglich sein wird. ▶
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Unternehmen stehen zudem vor der Entschei-
dung, ob sie über die verpflichtenden Angaben hin-
aus freiwillig zusätzliche Informationen bereitstellen 
möchten. Beispielsweise könnten sie die Stellenbe-
wertung erläutern oder erklären, wie sich die Ver-
gütung zusammensetzt. Dies kann Mitarbeitenden 
dabei helfen, die Vergütungen besser einzuordnen. 
Zudem kann es Vertrauen schaffen. 

Auch die organisatorische Umsetzung des Aus-
kunftsprozesses wirft Fragen auf. Wer erstellt die 
Informationen? Wer kommuniziert sie? Wenn die 
Personalabteilung die Auskünfte zentral bearbei-
tet, kann dies zu erheblichem Mehraufwand führen. 
Werden Führungskräfte eingebunden, müssen diese 
über ausreichendes Wissen zur Vergütungsstruktur 
verfügen, um die Informationen kompetent vermit-
teln zu können. Somit erfordert die Vorbereitung auf 
die Erfüllung des Auskunftsanspruchs auch, dass 
Unternehmen einen stringenten Prozess erarbeiten.

Bericht über den Gender-Pay-Gap
Ein weiterer zentraler Bestandteil der Richtlinie 
ist, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden ver-
pflichtet sind, Bericht über die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern zu erstatten. Zunächst stellt 
sich dabei die Frage, wie gleiche oder gleichwertige 
Arbeit definiert wird. Eine objektive, geschlechts-
neutrale Funktionsbewertung ist unerlässlich. Doch 
auch danach bleibt die Herausforderung bestehen, 
sinnvolle Vergleichsgruppen zu bilden, beispiels-
weise nach „Job Family“ oder „Grade“. 

Während homogene und damit möglicherweise 
kleine Gruppen zu geringeren Gender-Pay-Gaps füh-

ren mögen, ist die statistische Auswertbarkeit der 
Vergütungen bei zu kleinen Gruppen nicht mehr ge-
geben. Daher sollten Unternehmen auf eine ausrei-
chende Gruppengröße achten und gegebenenfalls 
auch Vergleichsgruppen über mehrere Legaleinhei-
ten bilden, solange diese einheitliche Vergütungs
regeln anwenden (etwa Konzernbetriebsvereinba-
rungen oder konzernweite Tarifverträge).

Für die Analyse selbst ist eine klare Definition der 
einbezogenen Vergütungsbestandteile erforderlich. 
Neben dem Grundgehalt sind Boni, mehrjährige 
variable Vergütungsbestandteile, die betriebliche 
Altersversorgung und weitere Benefits relevant. Für 
die Berechnung bereinigter Gender-Pay-Gaps müs-
sen zudem Faktoren wie Berufserfahrung, Ausbil-
dung und Betriebszugehörigkeit berücksichtigt wer-
den. Diese Daten müssen Unternehmen erheben 
und konsolidieren, was insbesondere bei historisch 
gewachsenen Systemen herausfordernd sein kann.

Gemeinsame Entgeltbewertung
Stellen Unternehmen einen Gender-Pay-Gap von 
über fünf Prozent in einer Gruppe von Arbeitneh-
menden fest, der nicht objektiv erklärbar ist, sieht 
die Richtlinie eine gemeinsame Entgeltbewertung 
mit der Arbeitnehmendenvertretung vor. Auch 
hier stellen sich praktische Fragen: Wie genau läuft 
dieser Prozess ab? Wer ist Ansprechpartner: Ge-
werkschaft oder Betriebsrat? Wie soll vorgegan-
gen werden, wenn das Unternehmen weder einen 
Haustarifvertrag geschlossen noch durch einen 
Arbeitgeberverband an einen Tarifvertrag gebun-
den ist und kein Betriebsrat besteht? Wie werden 

die Ergebnisse in konkrete Maßnahmen überführt? 
Außerdem ist bislang ungeklärt: Bedingt ein Ent-
geltgefälle von über fünf Prozent eine Entgeltbewer-
tung für alle Gruppen beim Unternehmen oder nur 
für die Gruppe, in der ein solches Gefälle festgestellt 
wurde? 

Der Wortlaut der Richtlinie hierzu ist weit gefasst. 
Dem Wortlaut nach ist Ersteres zumindest möglich. 
Sinnvoll könnte es allerdings sein, die gemeinsame 
Entgeltbewertung auf eben diejenigen Gruppen zu 
beschränken, die die Entgeltbewertung ausgelöst 
haben. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass jede 
gemeinsame Entgeltbewertung aufwendig und zeit
intensiv ist und möglicherweise der betrieblichen 
Mitbestimmung unterliegt. Das gilt unabhängig da-
von, ob sie für einzelne Gruppen oder das gesam-
te Unternehmen durchgeführt wird. Unternehmen 
sollten daher prüfen, ob sie ein mögliches Entgelt-
gefälle innerhalb des von der Entgelttransparenz-
richtlinie vorgegebenen Zeitrahmens von sechs Mo-
naten beseitigen können.

Fazit
Es zeigt sich: Die Richtlinie bringt weitreichende 
Veränderungen. Diese werfen technische, organi-
satorische und kulturelle Fragen auf. Unternehmen, 
die sich frühzeitig mit den Anforderungen ausein-
andersetzen, können Risiken minimieren und einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Fairness und Transparenz 
leisten. Zukünftig sollten gehaltsrelevante Entschei-
dungen lückenlos dokumentiert werden, damit Un-
ternehmen nicht in Erklärungsnot geraten, wenn ein 
Gender-Pay-Gap festgestellt wird. ▶
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▶

Es bleibt zu hoffen, dass die Mitgliedstaaten die 
dargestellten Fragen klären und mittels konkreter 
Vorschriften verlässliche Grundlagen für Unterneh-
men schaffen. Für Deutschland können wir uns  – 
hoffentlich – ab Ende Oktober ein klareres Bild ma-
chen, wenn die Kommission ihren Entwurf vorgelegt 
hat.� ◀
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WIE DIE BANK ING DEUTSCHLAND  
GENDERGERECHTE VERGÜTUNG NACHHALTIG VERANKERT 
Banken, die an die Institutsvergütungsverordnung gebunden sind, haben eine gute Startposition bei der Umsetzung der 
EU-Entgelttransparenzdirektive. 

Von Christiane Siemann

Finanzinstitute leiden bekanntermaßen nicht an 
einer Unterregulierung. Banken, die bereits der 
Institutsvergütungsverordnung (IVV) unterliegen, 
haben den Vorteil, dass sie schon einige Schrit-
te weiter in Richtung EU-Entgelttransparenz-
richtlinie sind als andere Unternehmen. Jedoch 
sind auch sie noch nicht am Ziel, wie Lisa Marie 
Schmedding, Head of Performance & Reward bei 
der ING Deutschland, im Gespräch mit COMP & 
BEN berichtet.
COMP & BEN: Frau Schmedding, als Sie die EU-Ent-
gelttransparenzrichtlinie das erste Mal gelesen 
haben, war Ihnen da unmittelbar klar, welche 
Auswirkungen die Direktive für Ihr Finanzinstitut hat 
und welche Arbeit auf Sie zukommt?

Lisa Marie Schmedding: Mein Ersteindruck war 
positiv: Ich habe mich über die Initiative gefreut und 
halte die Richtlinie im Kern für gut und richtig. Auch 
die europaweite Einheitlichkeit ist ein angebrachter 
Schritt. Eine faire, geschlechtergerechte Bezahlung 
darf nicht länger aufgeschoben werden. Ich bin 
überzeugt davon, dass hierfür klare Regelungen 

Banken, die der Institutsvergütungsverordnung unterliegen, sind auf 
dem Weg zu Entgelttransparenz schon weiter als andere Unternehmen.  
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notwendig sind, um den Druck zu erhöhen und dau-
erhaft nachhaltig Erfolge zu produzieren. Gleichzei-
tig wurde mir sofort bewusst, dass die Umsetzung 
einen erheblichen Aufwand produziert: von syste-
matischen Analysen bis hin zu Berichtspflichten, 
von strategischen Maßnahmen bis hin zur Kommu-
nikation auf allen Ebenen. 

Gibt es weitere Herausforderungen?
Ja. Es ist auch für einen internationalen Konzern 

wie die ING eine große Herausforderung, die Daten 
zusammenzustellen – selbst wenn Banken schon 
eine große Dichte diverser Regularien und erforder-
licher Dokumentationen gewohnt sind. 

Geschlechtsneutrale Vergütung kennen Banken 
schon aus der Institutsvergütungsverordnung. 

Richtig. Wir haben uns in der Vergangenheit oh-
nehin mit gendergerechter Vergütung auseinander-
gesetzt, da die IVV spezifische Anforderungen an 
Vergütungssysteme von Finanzinstituten stellt. Sie 

müssen so ausgestaltet sein, dass eine Benachtei-
ligung wegen des Geschlechts ausgeschlossen ist. 
Die ING erfüllt die formellen Erwartungen der Auf-
sichtsbehörde und kann geschlechtsneutrale Ver-
gütungssysteme vorweisen, die in regelmäßigen Ab-
ständen überprüft werden. Daher erwischt uns die 
Entgelttransparenzrichtlinie, die auf die Förderung 
der Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen 
bei gleicher Arbeit abzielt, nicht unvorbereitet. 

Wo stehen Sie aktuell in der Umsetzung der EU-
Richtlinie?

Wir haben den Vorteil, dass wir 2021 unterneh-
mensweit ein einheitliches Grading-System ein-
geführt haben. Es wurde in einem mehrjährigen 
Projekt entwickelt, ist international anwendbar 
und wird permanent nachgeschärft. Das Stellen
bewertungssystem bildet eine sehr gute Basis für 
die Umsetzung der EU-Richtlinie. Trotzdem haben 
wir noch einiges zu tun. 2021 haben wir gemein-
sam mit unseren globalen Kollegen begonnen, ein 
internes Dashboard zu entwickeln, um die Gender-
Pay-Gaps  – bereinigt und unbereinigt – zu ermit-
teln sowie eine detaillierte jährliche Equal-Pay-for- 
Equal-Work-Analyse zu erheben. 

Welche Daten erheben Sie dabei?
Bei dieser Analyse schauen wir auf spezifische 

Jobs sowie auf die Gehaltsstrukturen und ermit-
teln, ob wir Ausreißer in bestimmen Jobprofilen 
haben. Diese prüfen wir gesondert und passen sie 
gegebenenfalls an. Die frühzeitige Beschäftigung 
mit der Thematik hat uns einerseits geholfen, die 

Methoden weiter zu verbessern. Andererseits konn-
ten wir die Ergebnisse analysieren und schon mal   
Erkenntnisse gewinnen, bevor wir den ersten Re-
porting-Verpflichtungen nachkommen mussten. 
Zum Beispiel, ob und wo es Ungleichheiten bei der 
Entlohnung von Frauen und Männern gibt. Daher 
sind wir gut vorbereitet auf die nationale Umset-
zung.

Welcher Gender-Pay-Gap wurde bei den ersten 
Analysen festgestellt? 

Beim bereinigten Gap liegen wir bei unter fünf 
Prozent, also unter der kritischen Grenze, bei der 
nach der aktuellen Fassung der EU-Direktive eine 
gemeinsame Entgeltbewertung mit der Arbeit-
nehmervertretung erforderlich ist. Wir haben uns 
aber trotzdem angeschaut, welche Gründe die Ge-
haltsunterschiede haben, und leiten daraus inter-
ne Maßnahmen ab. Karrieren von Frauen bis zum 
Senior-Management zu fördern ist beispielsweise 
eine der wesentlichen Maßnahmen. 

„Wir sind überzeugt, dass 
wir nur durch langfris-
tige personalpolitische 
Maßnahmen eine Schlie-
ßung der Gender-Pay-
Gaps erreichen können.“

Lisa Marie Schmedding, 
Head of Performance & 
Reward, Human Resour-
ces, ING Deutschland 
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Mit über zehn Millionen Kundinnen und Kunden ist ING Deutsch-

land die drittgrößte Bank in Deutschland. Ihre Kernprodukte sind 

Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und 

Wertpapiere. Das Geschäftskundensegment Business Banking richtet 

sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige. Im 

Bereich Wholesale Banking bietet die Bank Dienstleistungen für 

große internationale Unternehmen an. Das Finanzinstitut hat etwa 

5000 Mitarbeitende. Sein Hauptsitz ist in Frankfurt am Main.

Über das Unternehmen 
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Wie schließen Sie vorhandene Gehaltslücken? 
Wir sind überzeugt, dass wir nur durch langfris-

tige personalpolitische Maßnahmen eine nachhal-
tige Reduzierung beziehungsweise Schließung der 
Gender-Pay-Gaps erreichen können. Der Fokus auf 
Diversität und Gender-Balance als wichtige strate-
gische Ziele des Konzerns ist noch einmal geschärft 
worden. In manchen Fällen kann auch eine Gehalts
anpassung eine mögliche Maßnahme sein. 

Wie sehen die personalpolitischen Schrauben aus, 
die Frauen gleiche Karrierechancen wie Männern 
ermöglichen? 

Grundsätzlich fokussieren sich unsere Maßnah-
men auf drei Bereiche. Erstens auf Chancengleich-
heit in der externen und internen Personalauswahl 
zum Beispiel durch Auswahl-Panels, die stets mit 
Männern und Frauen vergleichbarer Seniorität be-
setzt sind. Zweitens konzentrieren wir uns auf Ent-
wicklungsförderung, indem wir den Fokus auf das 
Geschlechterverhältnis im Talent-Management-
Prozess und in der Nachfolgeplanung legen. Und 
drittens richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die 
Mitarbeiterbindung etwa durch interne Kommuni-
kationskampagnen, die Role Models für Chancen-
gleichheit ins Rampenlicht stellen.

Welche weiteren Maßnahmen haben Sie umgesetzt?
Wir haben zum Beispiel eine Familienstartzeit 

eingeführt, die Männern und Partnern in gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften eine bezahlte Frei-
stellung von vier Wochen einräumt. Wir fördern, 
dass Care-Arbeit gleichberechtigt wahrgenommen 

werden kann, etwa mit Auszeiten bei Pflegefällen. 
Zudem arbeiten wir momentan an einem Top-Sha-
ring-Pilotprojekt, bei dem Führungsverantwortung 
auf zwei Personen verteilt wird. Damit wollen wir 
Karrierechancen für Teilzeitarbeitende fördern. Die-
se Maßnahmen wirken nachhaltig. 

Wie bewerten Sie die Richtlinie inhaltlich? 
In der Direktive ist beschrieben, dass die Entgelt-

höhe nicht nur Lohn oder Gehalt umfasst, sondern 
„alle sonstigen Vergütungen, die ein Arbeitgeber auf-
grund des Dienstverhältnisses einem Arbeitnehmer 
unmittelbar oder mittelbar als Geld- oder Sachleis-
tung“ gibt. Grundsätzlich ist das ein guter Gedanke, 
aber schwierig umzusetzen. Bonus- und Pensions-
zusagen lassen sich beziffern, auch ein Firmenwa-
gen lässt sich mit Zahlen hinterlegen. Schwieriger ist 
es bei geldwerten Benefits wie dem Essenszuschuss 
oder vergünstigten Beiträgen im Sportstudio. 

Und was wünschen Sie sich vom Gesetzgeber? 
Vom Gesetzgeber wünschen wir uns, dass es 

ausreicht, dass wir nachweisen, dass wir ein gen-
derneutrales Benefitsystem haben, das keine Diskri-
minierung zulässt. Alles andere würde zu einer sehr 
hohen Bürokratie führen, deren Mehrwert fraglich 
ist. Damit es bei Prüfungen nicht zu Unstimmigkei-
ten kommt, wünschen wir uns Klarheit. 

Wie geht Ihr Geldinstitut mit der Offenlegung des 
Gehalts für Bewerberinnen und Bewerber um?

Die Frage, wann und wie wir Gehälter im 
Recruiting-Prozess offenlegen, haben wir intern dis-

kutiert. Nun warten wir darauf, dass der Gesetzge-
ber die EU-Richtlinie umsetzt, um darauf basierend 
die für uns passende Vorgehensweise zu bestim-
men. Was aus meiner Sicht nicht hinreichend 

Die Institutsvergütungsverordnung (IVV) enthält keine ausdrückliche 

Regelung zur Vermeidung des Gender-Pay-Gaps, wohl aber eine indi-

rekte. Sie definiert Mindestanforderungen an Vergütungssysteme von 

Finanzinstituten, um übermäßige Risikobereitschaft zu verhindern. 

Zwar sind Banken und Finanzinstitute verpflichtet, ihre Vergütungs-

politik diskriminierungsfrei zu gestalten, aber diese Vorgabe dient in 

erster Linie der Bankenaufsicht. 

Im Hinblick auf geschlechtsneutrale Vergütung bestehen Überschnei-

dungen zwischen der IVV und der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, 

doch beide verfolgen verschiedene Zielsetzungen und wenden 

verschiedene methodische Vorgehensweisen an.  Die IVV schreibt 

keine formale Stellenbewertung vor. Finanzinstitute müssen lediglich 

sicherstellen, dass ihre Vergütungssysteme diskriminierungsfrei sind. 

Wie dieser Nachweis erfolgt, bleibt ihnen überlassen.

Die EU-Richtlinie geht weiter als die IVV: Der Grundsatz „gleiches Ent-

gelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ ist rechtlich durchsetzbar; 

sie verschafft Beschäftigten einklagbare Rechte. Arbeitgeber sind ver-

pflichtet, objektive und geschlechtsneutrale Kriterien zur Tätigkeits-

bewertung heranzuziehen, um Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

sicherzustellen. Ohne systematische Verfahren und Stellenbewer-

tungen kann die Berichtspflicht nicht erfüllt werden. Unternehmen 

müssen aktiv nachweisen, dass ihre Vergütung geschlechtsneutral 

gestaltet ist – durch Transparenz, Kontrollmechanismen, Auskunfts-

rechte und regelmäßige Berichte.

Was sind die Unterschiede zwischen IVV und 
EU-Entgelttransparenzrichtlinie?

▶
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berücksichtigt wird: Eine kommende Offenlegungs-
regelung sollte in einem engen Fachkräfte- und 
Spezialistenmarkt für Unternehmen sinnvoll sein. 
Ob vorab in der Stellenanzeige oder schriftlich vor 
dem Bewerbungsgespräch: Arbeitgeber müssen 
auch Personen einstellen können, die aufgrund 
spezifischer Skills höher eingestuft werden können, 
ohne dass die Verdienstspanne schon in der Stellen
beschreibung limitiert wird. 

Die konkreten Pflichten aus der EU-Direktive werden 
voraussichtlich am 7. Juni 2026 wirksam. Was 
empfehlen Sie Arbeitgebern, die bisher noch 
skeptisch sind?

Das Entgelttransparenzgesetz war ein guter 
Start, aber Entgeltgleichheit zwischen Frauen und 
Männern lässt sich noch besser machen. Mit der EU-
Entgelttransparenzdirektive können Strukturen ge-
schärft sowie Fairness und Transparenz auch nach-
haltig verankert werden. Wenn Unternehmen sich 
in diesen Bereichen gut aufstellen, werden sie von 
einem Wettbewerbsvorteil bei der Rekrutierung und 
bei der Bindung von Mitarbeitenden profitieren.� ◀

Christiane Siemann,  
Journalistin, 
Redaktion COMP & BEN 
 
 
 
csiemann@t-online.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM COMPENSATION & BENEFITS
WTW bAV-Konferenz 2025 
 

Veranstalter:	 WTW 
Format:		  Präsenz 
Veranstaltungsort:	Marriott Hotel,  
			   Frankfurt am Main 
Zeit:		  30. Oktober 2025,  
			   9.30 bis 17.45 Uhr 
 

An diesem Konferenztag dreht sich alles rund um 
das Thema betriebliche Altersversorgung (bAV). 
Expertinnen und Experten diskutieren in praxis­
nahen Workshops, Keynotes, Networking-Sessions 
und Themencafés über die betriebliche Alters­
versorgung. Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

Netzwerktreffen.digital:  
EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz

Veranstalter: 	 Deutsche Gesellschaft 	
			   für Personalführung  
			   (DGFP), Workday  
Format: 		  Webinar 
Zeit: 		  4. November 2025 
			   11.00 bis 12.00 Uhr 
 

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist Thema die­
ses Netzwerktreffens. Die Teilnehmenden erfahren, 
wie eine klare Jobarchitektur sie dabei unterstützen 
kann, die Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfül­
len. Zudem geht es darum, wie Unternehmen Trans­
parenz in ihren Entgeltstrukturen schaffen können. 
Schließlich stärkt diese nicht nur das Vertrauen der 
Mitarbeitenden und die Arbeitgebermarke, sondern 
minimiert auch Compliance-Risiken. Ziel des Netz­
werktreffens ist zudem, dass sich Personalerinnen 
und Personaler über aktuelle Herausforderungen 
und Chancen in der HR-Arbeit austauschen. Eine 
Anmeldung ist hier möglich.

Deutscher HR-Summit | Verleihung  
Deutscher Personalwirtschaftspreis

Veranstalter:	 F.A.Z. BUSINESS MEDIA, 	
			   Personalwirtschaft 
Format:		  Präsenz 
Veranstaltungsort:	RheinMain Congress-	
			   Center,  
			   Wiesbaden 
Zeit:		  12.–13. November 2025 

Beim Deutschen Human Resources Summit bespre­
chen HR-Entscheiderinnen und -Entscheider, wie 
sie gemeinsam heute die Herausforderungen von 
morgen lösen können. Unter dem Motto „Menschen 
verbinden, Zukunft gestalten“ bietet der Summit in­
spirierende und praxisnahe Impulse sowie heraus­
ragende Gelegenheiten zum Netzwerken. Am Abend 
des ersten Veranstaltungstages verleiht die Perso­
nalwirtschaft zudem den renommierten Deutschen 
Personalwirtschaftspreis für innovative HR-Projekte. 
Neu ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort, das 
RheinMain CongressCenter in Wiesbaden. Weitere 
Informationen finden Sie hier.

Total Rewards Reloaded Europe 
 

Veranstalter:	 we.conect 
Format: 		  Präsenz  
Veranstaltungsort:	Hotel Titanic Chaussee, 	
			   Berlin  
Zeit:		  24.–25. November 2025 
 
 

Die Total-Rewards-Funktion steht an einem Wende­
punkt. Traditionell konzentrierte sie sich auf einen 
einheitlichen Ansatz für Vergütung und Benefits, um 
Talente durch ein standardisiertes Paket aus Gehalt, 
Versicherung und Zusatzleistungen zu gewinnen 
und an das Unternehmen zu binden. Die moderne 
Belegschaft wird jedoch zunehmend vielfältiger, 
verlangt nach individualisierten und lebens­
phasenorientierten Angeboten und schätzt ein 
breites Spektrum an Benefits. Dieser Wandel erfor­
dert einen strategischen Ansatz für Total Rewards. 
Darum geht es bei dieser Veranstaltung. 
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